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Bezug: 

 HEGA 01/2012 - 05 
 E-Mail-Info SGB III vom 13.06.2012 

Aufhebung von Weisungen: Die Geschäftsanweisung BOM (Stand April 2012) wird 
zum 20.07.2013 aufgehoben. 

Zusammenfassung: 

Die Geschäftsanweisung zu Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III 
(GA BOM) wird in aktualisierter Form bereitgestellt. 

 1. Ausgangssituation 
 2. Auftrag und Ziel 
 3. Einzelaufträge 

1. Ausgangssituation  

Durch das Gesetz zur Neuordnung der Altersversorgung der 
Bezirksschornsteinfegermeister und zur Änderung anderer Gesetze vom 05.12.2012 
(BGBl. I S. 2467) wurden § 48 Abs. 2 SGB III und § 130 SGB III zum 01.01.2013 
aufgehoben. Die bisherige Unterscheidung von Berufsorientierungsmaßnahmen in 
Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung sowie in 
Maßnahmen der erweiterten Berufsorientierung ist somit weggefallen. 

Der Bundesrechungshof (BRH) hat im Zeitraum vom November 2011 bis Februar 
2012 die Förderung regionaler und überregionaler Berufsorientierungsmaßnahmen 
nach der bis zum 31.03.2012 geltenden Rechts- und Weisungslage (§ 33 Satz 3 bis 
5 und § 421q SGB III a.F.) geprüft. 

2. Auftrag und Ziel  

Aufgrund des zum Jahresbeginn 2013 kurzfristig erfolgten Wegfalls der 
Unterscheidung von Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung und Maßnahmen 
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der erweiterten Berufsorientierung bleibt es im Jahr 2013 bei der bisherigen 
Differenzierung (u. a. Buchung auf getrennten Finanzpositionen, getrennte 
Maßnahmen in COSACH). Ab 2014 wird es keine Unterscheidung und somit nur 
noch eine Art von Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III geben. Die sich 
daraus ergebenden Änderungen wurden in der GA BOM aufgenommen. 

Die haushaltsmäßige Unterscheidung fällt ab dem Haushaltsjahr 2014 ebenfalls weg. 
Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III sind nur noch im dezentralen 
EGT im Rahmen der Speziellen Maßnahmen für Jüngere jeder AA zu planen und zu 
bewirtschaften. Das Sonderprogramm PSJ wird nicht fortgesetzt. Deshalb entfallen 
die Finanzpositionen 2-685 11-00-3041 sowie 2-685 11-00-3042 mit Ablauf des 
31.12.2013. Zulässige Bindungen aus dem Sonderprogramm PSJ werden zum 
Jahreswechsel zentral zu Lasten der Finanzposition 2-685 11-00-3021 umgebucht. 

Darüber hinaus wurde unter Berücksichtigung der im Rahmen der o. a. Prüfung des 
BRH getroffenen Feststellungen und der hierzu erfolgten Erörterung in der 
Selbstverwaltung die GA BOM insbesondere in folgenden Punkten angepasst: 

 Konkretisierung der möglichen Inhalte von Berufsorientierungsmaßnahmen 
(GA 48.02), 

 Kostenübernahme an den Gesamtkosten von Berufsorientierungsmaßnahmen 
(GA 48.03), 

 weitergehende Erläuterungen zur Qualitätssicherung (GA 48.14) und 
Erfolgsbeobachtung (GA V.BOM.07), 

 Erklärungen zum Zuwendungsrecht und Bereitstellen entsprechender 
Vordrucke (GA V.BOM.03, V.BOM.06), 

 Einführung verbindlicher Vordrucke im Bereich des Zuwendungsrechts. 

Zudem hat der Verwaltungsrat den Vorstand beauftragt, über die Regionaldirektionen 
gemeinsam mit den Ländern für die Zeit ab 2014 umfassende Förderkonzepte zu 
erstellen und bei neu zu bewilligenden Maßnahmen ab 2014 eine Kofinanzierung 
grundsätzlich ausschließlich in Geldform zu akzeptieren (s. Anpassung der GA 
48.12). Eine Abweichung davon ist nur für einzelne Länder möglich, sobald ein 
einheitliches und transparentes Verfahren zur Abrechnung von eingebrachten 
Personal- und Sachmitteln gefunden ist, das zugleich sicherstellt, dass daraus ein 
zusätzliches Angebot für die Schüler/innen entsteht. Erste Gespräche wurden hierzu 
mit Vertretern einzelner Länder und den für diese zuständigen Regionaldirektionen 
geführt. 

Alle Änderungen sind in der GA BOM entsprechend gekennzeichnet. Die Vordrucke 
werden zeitnah in der BK-Vorlagenauswahl zur Verfügung gestellt; übergangsweise 
sind sie im Intranet als Muster unter Förderung – Berufsberatung – 
Berufsorientierungsmaßnahmen eingestellt. 

Die Anlagen 1, 5 und 6 zur GA BOM wurden redaktionell der GA BOM angepasst. 
Die Anlagen 2, 3 und 4 sind von der BA sinngemäß anzuwendende 
Bundesvorschriften. 

3. Einzelaufträge  

Die Regionaldirektionen 



 erstellen gemeinsam mit den Ländern ein umfassendes Förderkonzept und 
übersenden dieses bis zum 30.11.2013 an das Postfach _BA-Zentrale-MI22, 

 stellen sicher, dass eine Kofinanzierung abweichend von der Geldform nur 
akzeptiert wird, wenn das Land sich zu dem noch abzustimmenden 
einheitlichen Verfahren verpflichtet, 

 bestimmen für die Abrechnung der überregionalen Maßnahmen einen OS, 
 stellen die Teilnahme an Schulungen für Mitarbeiter/innen der OS zum 

Zuwendungsrecht im Aufgabenfeld „Förderung von 
Berufsorientierungsmaßnahmen“ sicher und 

 nehmen die aktualisierten GA BOM zur Kenntnis, stellen die Anwendung und 
einheitliche Auslegung sicher und halten diese kontinuierlich nach. 

Die Agenturen für Arbeit 

 nehmen Kenntnis und wenden die Geschäftsanweisung an. 

Die Operativen Service 

 nehmen Kenntnis und wenden die Geschäftsanweisung an. 

Gez. Unterschrift 

Anlage: 

GA BOM 

 Anlagen zur GA: 
1. Zusammenhang von Vergabe und Zuwendung  
2. Auszug aus der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und den Allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) zu § 
23, 44 BHO  

3. ANBest-P  
4. ANBest-Gk  
5. Vordruck „Anmeldung und Erklärung zur Datenübermittlung“  
6. Qualitätskriterien  

mailto:Zentrale.MI22@arbeitsagentur.de
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mti2/~edisp/l6019022dstbai449168.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI449171
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta2/~edisp/l6019022dstbai449172.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI449175
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdg2/~edisp/l6019022dstbai449176.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI449179
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdg2/~edisp/l6019022dstbai449176.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI449179
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdg2/~edisp/l6019022dstbai449176.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI449179
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdi5/~edisp/l6019022dstbai449180.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI449183
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdg2/~edisp/l6019022dstbai449184.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI449187
/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdy2/~edisp/l6019022dstbai449188.zip?_ba.sid=L6019022DSTBAI449191
/web/content/DE/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI532583

	Weisung
	HEGA 07/2013 
	Zusammenfassung
	1. Ausgangssituation  
	2. Auftrag und Ziel  
	3. Einzelaufträge  
	Anlage: 





 
 


Anlage 5 GA BOM Juli 2013 


Anmeldung 
zur Teilnahme an einer 


Berufsorientierungsmaßnahme nach § 48 SGB III 
und 


Erklärung zur Übermittlung von persönlichen Daten an die Agentur für Arbeit 
 
 


Maßnahme: _____________________________________________________ 
 
Maßnahmeträger: _____________________________________________________ 
 
Zuständige Agentur für Arbeit: ___________________________________________ 
 
 
Anmeldung / persönliche Daten  
 


Name, Vorname 
 


Geschlecht 
 


  männlich 
 
 


  weiblich 


Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 
 


Schulart und Schule 
 


 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, an der oben genannten, von der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) geförderten Maßnahme der vertieften 
Berufsorientierung teilzunehmen.  
 
Mir ist bekannt, dass ich damit Leistungen der BA in Anspruch nehme und dass im 
Rahmen der Maßnahmeabwicklung meine oben genannten personenbezogenen 
Daten vom Träger an die Agentur für Arbeit zu Abrechnungszwecken weitergegeben 
werden. Eine andere Nutzung findet nicht statt 
 
Weiterhin wurde ich darüber informiert, dass der Maßnahmeträger meine Sozialdaten 
nur für vorgenannten Zweck an die zuständige Agentur für Arbeit übermitteln darf 
und dabei die Bestimmungen zum Schutz der Sozialdaten beachtet. Zwei Jahre nach 
Beendigung der bezeichneten Maßnahme sind die Sozialdaten vom Bildungsträger 
oder der benannten Person zu vernichten.  
 
Ich habe eine Kopie dieser Anmeldung erhalten. 
 
 
Ort, Datum: _____________________________ 
 
 
 
 ________________________ __________________________ 
 Unterschrift des Teilnehmers/ bei Minderjährigen, Unterschrift 
 der Teilnehmerin der Eltern / gesetzlichen Vertreter 





		Anmeldung

		zur Teilnahme an einer

		Berufsorientierungsmaßnahme nach § 48 SGB III

		und

		Erklärung zur Übermittlung von persönlichen Daten an die Agentur für Arbeit
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Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) 
– Anlage 09: Anlage 3 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO – 


Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften 


(ANBest-Gk) 
Fassung vom: 17.12.2012 Gültig ab: 01.01.2013 
 
 
Die ANBest-Gk enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist.. 
 
 
Inhalt: 
1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
3. Vergabe von Aufträgen 
4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
6. Nachweis der Verwendung 
7. Prüfung der Verwendung 
8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
 
1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 


1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 


1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere 
Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 
sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnis-
ses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 vom Hundert überschritten 
werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen 
Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Einzel-
ansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen 
des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzie-
rungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 4 finden bei 
Festbetragsfinanzierung keine Anwendung. 


1.3 Im Regelfall werden die Zuwendungen im Wege des Abrufverfahrens bereitgestellt. 
In diesen Fällen gelten die Regelungen der BNBest-Abruf. Findet eine Teilnahme am 
Abrufverfahren nicht statt, werden die Zuwendungen wie folgt bereitgestellt: 
Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie alsbald 
nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teil-
betrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthal-
ten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden: 


1.3.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln 
des Zuwendungsempfängers, 


1.3.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel 
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. 
Wird ein zu deckender Fehlbedarf (Nr. 1.4.2) anteilig durch mehrere Zuwendungsge-
ber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der 
anderen Zuwendungsgeber angefordert werden. 







 ANBest-Gk 
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1.4 Soweit die Zuwendung für ein Hochbauvorhaben bestimmt ist, kann sie bei Anteil- 
oder Festbetragsfinanzierung entsprechend dem Baufortschritt angefordert werden, 
und zwar 20 vom Hundert der Zuwendung nach Vergabe des Rohbauauftrags, 30 
vom Hundert nach baurechtlicher Abnahme des Rohbaus, 40 vom Hundert nach bau-
rechtlicher Schlussabnahme und 10 vom Hundert nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises. Nr. 1.3 Satz 2 gilt entsprechend. Der Anforderung ist je eine Ausferti-
gung der in Betracht kommenden Abnahmebescheinigungen beizufügen. 


1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt wer-
den, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 


1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht 
zu erreichen ist. 


 


2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung  
2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten 


Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder 
treten neue Deckungsmittel (z. B. Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die 
Zuwendung 


2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber 
und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 


2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 


2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förderung 
desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die De-
ckungsmittel insgesamt um mehr als 500 Euro ändern. 


 


3. Vergabe von Aufträgen 


3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind die nach 
den einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Zuwendungsempfängers 
anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten. 


3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, auf Grund des § 98 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) die Ab-
schnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A anzuwenden oder andere Vergabebestimmun-
gen einzuhalten, bleiben unberührt. 


 
4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 


Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt 
werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. 
Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 


 


5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde 
anzuzeigen, wenn 


5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen 
Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er - ggf. weitere - Mittel von Dritten 
erhält, 
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5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebli-
che Umstände sich ändern oder wegfallen, 


5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwen-
dung nicht zu erreichen ist, 


5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht alsbald nach der Auszahlung für 
fällige Zahlungen verbraucht werden können, 


5.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht 
mehr benötigt werden. 


 


6. Nachweis der Verwendung 


6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung des 
Zuwendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeit-
raums der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zu-
wendungszweck nicht innerhalb eines Jahres erfüllt, ist auf Verlangen der Bewilli-
gungsbehörde ein Zwischennachweis in Form des Verwendungsnachweises vorzu-
legen. 


6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-
gen Nachweis. 


6.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergeb-
nis kurz darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbe-
richt ist auf die wichtigsten Positionen des zahlen mäßigen Nachweises einzugehen. 
Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu erläutern. 
Dem Sachbericht sind die Berichte der von dem Zuwendungsempfänger beteiligten 
technischen Dienststellen beizufügen. 


6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend 
der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis 
muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammen hängenden Einnahmen (Zuwen-
dungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Soweit der Zu-
wendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatz-
steuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksich-
tigt werden. 


6.5 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Drit-
te (Nichtgebietskörperschaften) weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen 
ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischennachweise dem Ver-
wendungsnachweis oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 beizufügen. 


 


7. Prüfung der Verwendung 


7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-
lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen 
zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat 
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu ertei-
len. In den Fällen der Nr. 6.5 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem 
Dritten gegenüber auszubedingen. 


7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser 
der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Er-
gebnisses zu bescheinigen. Dies gilt nicht bei Zuwendungen des Bundes an ein 
Land. 


7.3 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen 
(§§ 91, 100 BHO). 







 ANBest-Gk 
 


Seite 4 von 4 Anlage 4 GA BOM Stand: Juli 2013 


8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 


8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungs-
verfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften 
mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst un-
wirksam wird. 


8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 


8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 


8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 


8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche Ermäßigung der Aus-
gaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2). 


8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, so-
weit der Zuwendungsempfänger 


8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet oder 


8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den 
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungs-
pflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 


8.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 


8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen 
oder widerrufen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentspre-
chenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verlangt werden; entsprechendes gilt, soweit 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vor-
rangig einzusetzen sind (§ 49a Abs. 4 VwVfG). Eine alsbaldige Verwendung der 
Mittel liegt im Anforderungsverfahren jedenfalls nicht vor, wenn die Mittel nach Ablauf 
von mehr als sechs Wochen nach Auszahlung für fällige Zahlungen verbraucht wer-
den. 
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Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) 
- Anlage 08: Anlage 2 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO - 


Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) 


Fassung vom: 17.12.2012 Gültig ab: 01.01.2013 
 
 
Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Be-
standteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist. 
 
 
Inhalt: 
1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
3. Vergabe von Aufträgen 
4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
6. Nachweis der Verwendung 
7. Prüfung der Verwendung 
8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
 
1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 


1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 


1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere 
Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 
sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnis-
ses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 vom Hundert überschritten 
werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen 
Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Einzel-
ansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen 
des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzie-
rungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 4 finden bei 
Festbetragsfinanzierung keine Anwendung. 


1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsaus-
gaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfän-
gers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zu-
wendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser stellen als vergleichbare Bun-
desbedienstete. Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVÖD) sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht ge-
währt werden. 


1.4 Im Regelfall werden die Zuwendungen im Wege des Abrufverfahrens bereitgestellt. 
In diesen Fällen gelten die Regelungen der BNBest-Abruf. Findet eine Teilnahme am 
Abrufverfahren nicht statt, werden die Zuwendungen wie folgt bereitgestellt: 
Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie alsbald 
nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teil-
betrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthal-
ten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden: 
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1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln 
des Zuwendungsempfängers, 


1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel 
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. 
Wird ein zu deckender Fehlbedarf (Nr. 1.4.2) anteilig durch mehrere Zuwendungsge-
ber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der 
anderen Zuwendungsgeber angefordert werden. 


1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt wer-
den, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 


1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht 
zu erreichen ist. 


 


2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung  
2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten 


Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder 
treten neue Deckungsmittel (z. B. Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die 
Zuwendung 


2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber 
und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 


2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 


2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förderung 
desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die De-
ckungsmittel insgesamt um mehr als 500 Euro ändern. 


 
3. Vergabe von Aufträgen 


3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbe-
trag der Zuwendung mehr als 100 000 Euro beträgt, sind anzuwenden 
- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Abschnitt I der Vergabe- 


und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), 
- bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der Ab-


schnitt I der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bau-
leistungen - (VOL). 


3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, auf Grund des § 98 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) die Ab-
schnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A anzuwenden oder andere Vergabebestimmun-
gen einzuhalten, bleiben unberührt. 


 
4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 


4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt 
werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. 
Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 


4.2 Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaff-
ten Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 Euro (ohne Um-
satzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Bund 
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Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kenn-
zeichnen. 


 


5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde 
anzuzeigen, wenn 


5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen 
Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er - ggf. weitere - Mittel von Dritten 
erhält, 


5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebli-
che Umstände sich ändern oder wegfallen, 


5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwen-
dung nicht zu erreichen ist, 


5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht alsbald nach der Auszahlung für 
fällige Zahlungen verbraucht werden können, 


5.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr ent-
sprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 


5.6 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 


 
6. Nachweis der Verwendung 


6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des 
Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilli-
gungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwen-
dungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjah-
res erfüllt, ist innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in 
diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis zu führen. Sachberichte als 
Teil eines Zwischennachweises gemäß Nr. 6.3 dürfen mit dem nächst fälligen Sach-
bericht verbunden werden, wenn der Berichtszeitraum für ein Haushaltsjahr drei Mo-
nate nicht überschreitet. 


6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-
gen Nachweis. 


6.2.1 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergeb-
nis im Einzelnen darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im 
Sachbericht ist auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises ein-
zugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu 
erläutern. 


6.2.2 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher 
Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungs-
plans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusam-
menhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und 
Ausgaben enthalten. Dem Nachweis ist eine tabellarische Belegübersicht beizufügen, 
in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet sind 
(Belegliste). Aus der Belegliste müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und 
Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die 
Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen 
nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. Im Verwen-
dungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirt-
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schaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und 
gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen. 


6.3 Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) besteht aus dem Sachbericht und einem zah-
lenmäßigen Nachweis (ohne Belegliste nach Nr. 6.2.2 Satz 3), in dem Einnahmen 
und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch 
zusammenzustellen sind. 


6.4 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthal-
ten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der 
Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Au-
ßerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt 
(z. B. Projektnummer) enthalten. 


6.5 Der Zuwendungsempfänger hat die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) 
über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen sowie 
alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) 
fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht 
nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet wer-
den. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelasse-
nen Regelung entsprechen. 


6.6 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Drit-
te weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringen-
den Verwendungs- und Zwischennachweise dem Verwendungs- oder Zwischen-
nachweis nach Nr. 6.1 beizufügen. 


 


7. Prüfung der Verwendung 


7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-
lagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen 
zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat 
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu ertei-
len. In den Fällen der Nr. 6.6 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem 
Dritten gegenüber auszubedingen. 


7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser 
der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Er-
gebnisses zu bescheinigen. 


7.3 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen 
(§§ 91, 100 BHO). 


 


8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 


8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungs-
verfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften 
mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst un-
wirksam wird. 


8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 


8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 


8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 


8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche Ermäßigung der Aus-
gaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2). 
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8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, so-
weit der Zuwendungsempfänger 


8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet oder 


8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den 
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungs-
pflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 


8.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 


8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen 
oder widerrufen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentspre-
chenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verlangt werden; entsprechendes gilt, soweit 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vor-
rangig einzusetzen sind (§ 49a Abs. 4 VwVfG). Eine alsbaldige Verwendung der  
Mittel liegt im Anforderungsverfahren jedenfalls nicht vor, wenn die Mittel nach Ablauf 
von mehr als sechs Wochen nach Auszahlung für fällige Zahlungen verbraucht wer-
den. 
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Auszug aus der Bundeshaushaltsordnung (BHO) 


 


§ 23 Zuwendungen 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb 
der Bundesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur 
veranschlagt werden, wenn der Bund an der Erfüllung durch solche Stellen ein er-
hebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen 
Umfang befriedigt werden kann. 
 


 


§ 44 Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder 
Vermögensgegenständen 


(1) Zuwendungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 23 gewährt werden. 
Dabei ist zu bestimmen, wie die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendun-
gen nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prüfungsrecht der zuständigen Dienststelle 
oder ihrer Beauftragten festzulegen. Verwaltungsvorschriften, welche die Regelung 
des Verwendungsnachweises und die Prüfung durch den Bundesrechnungshof 
(§ 91) betreffen, werden im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof erlassen. 


(2) Sollen Bundesmittel oder Vermögensgegenstände des Bundes von Stellen 
außerhalb der Bundesverwaltung verwaltet werden, ist Absatz 1 entsprechend an-
zuwenden. 


(3) Juristischen Personen des privaten Rechts kann mit ihrem Einverständnis die Be-
fugnis verliehen werden, Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Zuwendungen im 
eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzuneh-
men, wenn sie die Gewähr für eine sachgerechte Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben bieten und die Beleihung im öffentlichen Interesse liegt. Die Verleihung 
und die Entziehung der Befugnis obliegen dem zuständigen Bundesministerium; die 
Verleihung bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Die Belie-
hene unterliegt der Aufsicht des zuständigen Bundesministeriums; dieses kann die 
Aufsicht auf nachgeordnete Behörden übertragen. 
 
 
Nähere Bestimmungen enthalten die allgemeinen Verwaltungsvorschriften des 
Bundes (Auszug): 
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Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
zur Bundeshaushaltsordnung 


(VV-BHO) 
Zu § 23: 


1. Zum Begriff der Zuwendungen 
1.1 Zuwendungen sind Leistungen an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung zur Erfül-


lung bestimmter Zwecke. Dazu gehören zweckgebundene Zuschüsse, Zuweisungen, 
Schuldendiensthilfen und andere nicht rückzahlbare Leistungen sowie zweckgebun-
dene Darlehen und andere bedingt oder unbedingt rückzahlbare Leistungen. Bedingt 
rückzahlbare Leistungen sind alle Zuwendungen, deren Rückzahlung an den Eintritt 
eines anderen als in Nr. 2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen (Anlagen zur VV Nr. 
5.1 zu § 44) genannten künftigen ungewissen Ereignisses gebunden ist. Als zweck-
gebundener Zuschuss gilt auch die Zahlung auf Grund einer Verlustdeckungszusage.  


1.2  Keine Zuwendungen sind insbesondere 


1.2.1 Sachleistungen (Nr.1 zu § 63), 


1.2.2  Leistungen, auf die ein dem Grund und der Höhe nach unmittelbar durch Rechtsvor-
schriften begründeter Anspruch besteht, 


1.2.3 Ersatz von Aufwendungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1), 


1.2.4  Entgelte auf Grund von Verträgen, die den Preisvorschriften für öffentliche Aufträge 
unterliegen, 


1.2.5 satzungsmäßige Mitgliedsbeiträge einschließlich Pflichtumlagen. 


 


2.  Zuwendungsarten 


Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden: 


2.1  Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne 
abgegrenzte Vorhaben (Projektförderung), 


2.2  Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten 
Teils der Ausgaben des Zuwendungsempfängers (institutionelle Förderung). 


 


3. Grundsätze für die Veranschlagung 
3.1  Ausgaben für Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, wenn der Zuwendungs-


zweck durch die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewähr-
leistungen (§ 39) nicht erreicht werden kann. Ausgaben für nicht rückzahlbare Zu-
wendungen sollen nur veranschlagt werden, soweit der Zweck nicht durch unbedingt 
oder bedingt rückzahlbare Zuwendungen erreicht werden kann. 


3.2  Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, 
wenn es erforderlich ist, dass sich der Bund gegenüber dem Zuwendungsempfänger 
rechtlich verpflichtet, in künftigen Haushaltsjahren Zuwendungen zu gewähren (vgl. 
aber Nr. 5.2 zu § 38). 


3.3  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen zu Baumaßnahmen, 
größeren Beschaffungen und größeren Entwicklungsvorhaben sind getrennt von den 
übrigen Zuwendungsmitteln zu veranschlagen, wenn die hierfür vorgesehenen Zu-
wendungen mehr als insgesamt 500 000 Euro betragen. Das Bundesministerium der 
Finanzen kann Ausnahmen hiervon zulassen. Werden Zuwendungen für Baumaß-
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nahmen, größere Beschaffungen und größere Entwicklungsvorhaben einzeln veran-
schlagt, ist § 24 Abs. 4 zu beachten. 


3.4  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen zur institutionellen 
Förderung dürfen erst veranschlagt werden, wenn der Zuwendungsempfänger einen 
Haushalts- oder Wirtschaftsplan vorgelegt hat. Der Plan muss alle zu erwartenden 
Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben sowie einen Organisations- 
und Stellenplan enthalten. Eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden so-
wie über die voraussichtlich einzugehenden Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jah-
re ist als Anlage beizufügen, soweit sich dies nicht schon aus den Bilanzen oder dem 
Haushalts- oder Wirtschaftsplan ergibt. Kann der endgültige Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan nicht rechtzeitig vorgelegt werden, ist ein vorläufiger Haushalts- oder 
Wirtschaftsplan der Veranschlagung zu Grunde zu legen. Das zuständige Bundesmi-
nisterium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen von 
diesen Erfordernissen absehen, soweit sie für die Veranschlagung nicht erforderlich 
sind. 


3.4.1  Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan soll in der Form dem Bundeshaushaltsplan ent-
sprechen und nach den für diesen geltenden Grundsätzen aufgestellt sein. 


3.4.2  Wird nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung gebucht, kann 
der Haushalts- oder Wirtschaftsplan dem jeweiligen Kontenplan entsprechen. Eine 
Überleitungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben ist beizufügen, soweit sie für 
die Bemessung der Zuwendung erforderlich ist. 


3.5  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen übergeordneter Ziele - 
insbesondere Förderprogramme -, die Zuwendungen zur Projektförderung vorsehen, 
sollen nur veranschlagt werden, wenn die Ziele hinreichend bestimmt sind, um eine 
spätere Erfolgskontrolle zu ermöglichen (Zielerreichungs-, Wirksamkeits- und Wirt-
schaftlichkeitskontrolle; vgl. Nrn. 2.1 und 2.2 zu § 7 sowie Nr. 11 a.2 zu § 44 BHO). 


3.6  Werden für denselben Zweck Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen von mehreren Stellen des Bundes oder sowohl vom Bund als auch von 
Ländern veranschlagt, sollen die Zuwendungsgeber Einvernehmen über die für diese 
Veranschlagung geltenden Grundsätze herbeiführen. 


 
 


Zu § 44: 


Inhalt 


Zu § 44 Abs. 1  - Zuwendungen, Widerruf von Zuwendungsbescheiden, Erstat-
tung und Verzinsung - 


 
Nr. 1 Bewilligungsvoraussetzungen 
Nr. 2 Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung 
Nr. 3 Antragsverfahren 
Nr. 4 Bewilligung 
Nr. 5 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 
Nr. 6 Zuwendungen für Baumaßnahmen 
Nr. 7 Auszahlung der Zuwendungen 
Nr. 8 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Erstat-


tung der Zuwendung und Verzinsung 
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Nr. 9 Überwachung der Verwendung 
Nr. 10 Nachweis der Verwendung 
Nr. 11 Prüfung der Verwendung 
Nr. 11a Erfolgskontrolle 
Nr. 12 Weiterleitung von Zuwendungen durch Zuwendungsempfänger 
Nr. 13 Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammen-


schlüsse von Gebietskörperschaften 
Nr. 13a Zuwendungen auf Kostenbasis 
Nr. 14 Fälle von geringer finanzieller Bedeutung  
Nr. 15 Besondere Regelungen 
 


Zu § 44 Abs. 1 - Zuwendungen, Widerruf von Zuwendungsbescheiden, Erstattung und 
Verzinsung - 


1. Bewilligungsvoraussetzungen 


1.1 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn der Zweck durch die Übernahme 
von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen nicht erreicht werden 
kann. Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, soweit der 
Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare Zuwendungen erreicht wer-
den kann. 


1.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen eine ord-
nungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die 
Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen. Bei Zuwendungen für 
Baumaßnahmen und Beschaffungen muss der Empfänger auch in finanzieller Hin-
sicht die Gewähr für eine ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anla-
gen bieten. Eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht ge-
sichert ist, ist unzulässig. 


1.3 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, 
die noch nicht begonnen worden sind. Die Bewilligungsbehörde kann im Einzelfall 
allein und das zuständige Bundesministerium für einzelne Förderbereiche im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen Ausnahmen zulassen. Als Vorha-
benbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, 
Bodenuntersuchung und Grunderwerb nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, 
sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. 


1.4 Sollen für eine Einrichtung oder ein Vorhaben Zuwendungen von mehreren Stellen 
des Bundes oder sowohl vom Bund als auch von anderen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts bewilligt werden, soll die Bewilligung in geeigneten Fällen durch 
nur eine Behörde erfolgen. 


In jedem Fall haben die Zuwendungsgeber vor der Bewilligung mindestens Einver-
nehmen herbeizuführen über: 


1.4.1 die zu finanzierenden Maßnahmen und die zuwendungsfähigen Ausgaben, 


1.4.2 die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendungen (Nr. 2), 


1.4.3 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid (Nr. 5), 


1.4.4 die Beteiligung der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung, z. B. in 
den Fällen der Nr. 6, 
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1.4.5 den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine der beteiligten Verwaltun-
gen (Nrn. 10 und 11). Beträgt die Zuwendung des Bundes mehr als 100 000 Euro, ist 
der Bundesrechnungshof vorher zu hören, in jedem Fall ist er zu unterrichten. 


Unterschiedliche Finanzierungsarten der Zuwendungsgeber (siehe Nr. 1.4.2) sind 
möglichst auszuschließen. Kann nicht vermieden werden, dass neben einer Anteil-
finanzierung eine Fehlbedarfsfinanzierung vorgesehen wird, so ist im Hinblick auf ei-
ne mögliche Anspruchskonkurrenz zu prüfen, ob und ggf. inwieweit Nr. 2 der vom 
Zuwendungsempfänger anzuwendenden Allgemeinen Nebenbestimmungen einer 
ergänzenden Regelung bedarf. 


Bei der Abstimmung nach Nr. 1.4.4 ist festzulegen, dass nur eine fachliche zuständi-
ge technische staatliche Verwaltung zu beteiligen ist. 


1.5 Bei Projektförderungen im Rahmen übergeordneter Ziele - insbesondere Förderpro-
gramme -, darf mit der Förderung erst begonnen werden, wenn die nach VV Nr. 3.5 
zu § 23 erforderliche Zielbestimmung vorliegt. 


 


2. Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung 


2.1 Vor Bewilligung der Zuwendung ist zu prüfen, welche Finanzierungsart unter Berück-
sichtigung der Interessenlage des Bundes und des Zuwendungsempfängers den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit am besten entspricht. 


2.2 Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden Zwecks 
bewilligt, und zwar 


2.2.1 nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der zuwendungsfähigen Ausga-
ben (Anteilfinanzierung); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbe-
trag zu begrenzen; 


oder 


2.2.2 zur Deckung des Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, als der Zuwendungsempfänger 
die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde Mittel zu decken 
vermag (Fehlbedarfsfinanzierung); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen 
Höchstbetrag zu begrenzen; 


oder 


2.2.3 mit einem festen Betrag an den zuwendungsfähigen Ausgaben 
(Festbetragsfinanzierung); dabei kann die Zuwendung auch auf das Vielfache eines 
Betrages festgesetzt werden, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt. Eine 
Festbetragsfinanzierung kommt nicht in Betracht, wenn im Zeitpunkt der Bewilligung 
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass mit nicht bestimmbaren späteren 
Finanzierungsbeiträgen Dritter oder mit Einsparungen zu rechnen ist. 


2.3 Der Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben sollen, soweit dies möglich ist, 
feste Beträge zu Grunde gelegt werden. Diese Beträge können auch nach Vomhun-
dertsätzen anderer zuwendungsfähiger Ausgaben bemessen werden. Für eine 
Bemessung von zuwendungsfähigen Ausgaben nach festen Beträgen kommen vor 
allem Projekte in Betracht, 


2.3.1 bei denen einzelne Ausgaben nur mit erheblichem Aufwand genau festgestellt und 
belegt werden können, jedoch eine sachgerechte Pauschalierung dieser Ausgaben 
(z. B. als Vomhundertanteil von vorgesehenen Ausgaben) möglich ist oder 


2.3.2 bei denen - wie bei bestimmten Baumaßnahmen - für einzelne oder mehrere gleiche 
Teile der Maßnahme über die voraussichtlichen Ausgaben Richtwerte vorliegen oder 
festgelegt werden können. Die Bemessung von zuwendungsfähigen Ausgaben nach 
Richtwerten setzt - soweit bei der Maßnahme die fachlich zuständige technische 
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staatliche Verwaltung zu beteiligen ist - die Anerkennung der Richtwerte durch diese 
Verwaltung voraus. 


2.4 Eine Zuwendung darf ausnahmsweise zur Vollfinanzierung bewilligt werden, wenn 
die Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen Umfang nur bei Übernahme sämtlicher 
zuwendungsfähiger Ausgaben durch den Bund möglich ist. Eine Vollfinanzierung 
kommt in der Regel nicht in Betracht, wenn der Zuwendungsempfänger an der Erfül-
lung des Zuwendungszwecks insbesondere ein wirtschaftliches Interesse hat. 


Die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen. 


2.5 Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Dritten, sollen diese sich ange-
messen an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen. 


2.6 Die Umsatzsteuer, die nach § 15 des UStG als Vorsteuer abziehbar ist, gehört nicht 
zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. 


2.7 Bei institutioneller Förderung sind Ausgaben für Wirtschaftsprüfungsunternehmen nur 
zuwendungsfähig, wenn die Prüfung des Jahresabschlusses gesetzlich vorgeschrie-
ben oder aus besonderen Gründen geboten ist. 


 


3. Antragsverfahren 


3.1 Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es grundsätzlich eines schriftlichen 
Antrags. Auf Verlangen der Bewilligungsbehörde sind die Angaben durch geeignete 
Unterlagen zu belegen. 


3.2 Dem Antrag sind insbesondere beizufügen 


3.2.1 bei Projektförderung (Nr. 2.1 zu § 23) ein Finanzierungsplan (aufgegliederte Berech-
nung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer 
Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) und eine Erklärung, dass mit der 
Maßnahme noch nicht begonnen worden ist, 


3.2.2 bei institutioneller Förderung (Nr. 2.2 zu § 23) ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan 
und gegebenenfalls eine Überleitungsrechnung (Nr. 3.4 zu § 23), 


3.2.3 eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger allgemein oder für das betref-
fende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist. In diesem Fall 
hat er im Finanzierungsplan oder Haushalts- oder Wirtschaftsplan die sich ergeben-
den Vorteile auszuweisen. 


3.3 Das Ergebnis der Antragsprüfung ist zu vermerken. Dabei kann auf andere Unterla-
gen (Antrag, Zuwendungsbescheid) verwiesen werden. In dem Vermerk soll insbe-
sondere auf die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung eingegangen 
werden sowie auf 


3.3.1 die Beteiligung anderer Dienststellen (auch in fachtechnischer Hinsicht), 


3.3.2 den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben (auch unter Berücksichtigung der Nr. 
2.6), 


3.3.3 die Wahl der Finanzierungsart, 


3.3.4 die Sicherung der Gesamtfinanzierung, 


3.3.5 die finanzielle Auswirkung auf künftige Haushaltsjahre, 


3.3.6 die geplanten förderpolitischen Ziele (z. B. Bezug des Vorhabens zu den Programm-
zielen) und Arbeitsziele (z. B. in wissenschaftlicher und / oder technischer Hinsicht). 


3.4 Bei einer Zuwendung an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil der 
Förderung der Wirtschaft dienen soll, gilt zusätzlich Folgendes: 
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3.4.1 Dem Antragsteller sind im Antragsvordruck oder in anderer Weise im Zusammen-
hang mit dem Antrag die Tatsachen als subventionserheblich im Sinne des § 264 
StGB zu bezeichnen (§ 2 Abs. 1 Subventionsgesetz - SubvG -), die nach 


3.4.1.1 dem Zuwendungszweck, 


3.4.1.2 Rechtsvorschriften, 


3.4.1.3 diesen Verwaltungsvorschriften und den Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbe-
scheid (Nr. 5), 


3.4.1.4 besonderen Verwaltungsvorschriften, Richtlinien oder sonstigen Zuwendungsvoraus-
setzungen für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder 
das Belassen der Zuwendung von Bedeutung sind. Der Antragsteller ist auf die 
Strafbarkeit des Subventionsbetrugs nach § 264 StGB hinzuweisen. 


3.4.2 Zu den Tatsachen nach Nr. 3.4.1 gehören insbesondere solche, 


3.4.2.1 die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung von Be-
deutung sind, 


3.4.2.2 die Gegenstand der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Vermögensübersich-
ten oder Gutachten, des Finanzierungsplans, des Haushalts- oder Wirtschaftsplans, 
etwaiger Übersichten und Überleitungsrechnungen oder sonstiger nach Nrn. 3.1 und 
3.2 dem Antrag beizufügender Unterlagen sind, 


3.4.2.3 von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49, 49 a VwVfG) 
oder anderen Rechtsvorschriften die Erstattung der Zuwendung abhängig ist, 


3.4.2.4 die sich auf die Art und Weise der Verwendung eines aus der Zuwendung beschaff-
ten Gegenstandes beziehen (§ 3 Abs. 2 SubvG). 


3.4.3 Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheingeschäfte oder 
Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter 
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer beantragten 
Zuwendung (§ 4 SubvG). 


3.4.4 Der Antragsteller hat in dem Antrag oder in anderer Weise vor der Bewilligung zu 
versichern, dass ihm die Tatsachen nach den Nrn. 3.4.1 bis 3.4.3 als subventionser-
heblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt 
sind. 


3.4.5 Ergeben sich aus den Angaben des Antragstellers, den eingereichten Unterlagen 
oder sonstigen Umständen Zweifel, ob die beantragte oder in Anspruch genommene 
Zuwendung mit dem Zuwendungszweck oder den Zuwendungsvoraussetzungen im 
Einklang steht, so hat die Bewilligungsbehörde dem Zuwendungsempfänger die Tat-
sachen, deren Aufklärung zur Beseitigung der Zweifel notwendig erscheint, nachträg-
lich als subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen (§ 2 Abs. 2 
SubvG). 


 


4. Bewilligung 


4.1 Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt. Soweit dem 
Antrag des Zuwendungsempfängers nicht entsprochen wird, ist dies erforderlichen-
falls zu begründen (§ 39 VwVfG). 


4.2 Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten: 


4.2.1 Die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers, 


4.2.2 Art (Nr. 2 zu § 23) und Höhe der Zuwendung, 
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4.2.3 die genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks und - wenn mit Hilfe der Zuwen-
dung Gegenstände erworben oder hergestellt werden - ggf. die Angabe, wie lange 
diese für den Zuwendungszweck gebunden sind.  


Ergänzend gilt: 


- Die Bezeichnung des Zuwendungszwecks muss so eindeutig und detailliert fest-
gelegt werden, dass sie auch als Grundlage für eine begleitende und abschlie-
ßende Kontrolle des Erfolgs des Vorhabens oder des Förderprogramms dienen 
kann. Der Zuwendungszweck ist gegebenenfalls durch Erläuterungen zu präzi-
sieren. 


- Werden Gegenstände erworben oder hergestellt, so ist regelmäßig festzulegen, 
ob der Zuwendungsempfänger nach Ablauf der zeitlichen Bindung in der Verfü-
gung über beschaffte Gegenstände frei wird oder wie er andernfalls zu verfahren 
hat. So kann der Zuwendungsempfänger beispielsweise verpflichtet werden, auf 
Verlangen für den Zuwendungszweck nicht mehr benötigte Gegenstände dem 
Bund oder einem Dritten zu übereignen, zu veräußern oder deren Restwert ab-
zugelten. Für den Fall der Veräußerung kann die Bewilligungsbehörde ihre Ein-
willigung mit weiteren Auflagen verbinden. Sie kann beispielsweise verlangen, 
dass ein bestimmter Mindesterlös erzielt wird. 


- Bei der Bewilligung kann die Bewilligungsbehörde ferner auferlegen, dass der 
Zuwendungsempfänger während der zeitlichen Bindung bestimmte Verfügungen 
über beschaffte Gegenstände vornimmt, beispielsweise nicht mehr für den Zu-
wendungszweck benötigte Gegenstände dem Bund oder einem Dritten übereig-
net, 


4.2.4 die Finanzierungsform (Nr. 1.1 Satz 2), die Finanzierungsart (Nr. 2) und den Umfang 
der zuwendungsfähigen Ausgaben, 


4.2.5 den Bewilligungszeitraum; dieser kann bei Zuwendungen zur Projektförderung über 
das laufende Haushaltsjahr hinausgehen, soweit hierfür eine haushaltsrechtliche Er-
mächtigung vorhanden ist, 


4.2.6 bei Förderung desselben Zwecks durch mehrere Stellen (Nr. 1.4) die ausdrückliche 
Benennung der Stelle, gegenüber der der Verwendungsnachweis zu erbringen ist, 


4.2.7 soweit zutreffend den Hinweis auf die in Nrn. 3.4.1 bis 3.4.3 bezeichneten subventi-
onserheblichen Tatsachen sowie auf die Offenbarungspflicht nach § 3 SubvG, 


4.2.8 soweit zutreffend die Anforderung einer Überleitungsrechnung auf Einnahmen und 
Ausgaben (Nr. 3.4 zu § 23), 


4.2.9 die anzuwendenden Nebenbestimmungen und etwaige Abweichungen (Nr. 5). Ge-
gebenenfalls ist auch zu regeln, mit welchen speziellen Auflagen der Zuwendungs-
empfänger zu verpflichten ist, um eine begleitende und abschließende Kontrolle des 
Erfolgs des Vorhabens oder des Förderprogramms zu ermöglichen, 


4.2.10 eine Rechtsbehelfsbelehrung. 


4.3 Die Bewilligungsbehörde kann, anstatt einen Zuwendungsbescheid zu erlassen, aus-
nahmsweise einen Zuwendungsvertrag mit dem Zuwendungsempfänger schließen 
(§ 54 VwVfG). Hierbei gelten die Vorschriften für Zuwendungen durch Bescheid sinn-
gemäß. 


4.4 Dem Bundesrechnungshof ist auf Verlangen ein Abdruck des Zuwendungsbeschei-
des oder des Zuwendungsvertrages mit einer Zweitschrift des Antrags zu übersen-
den. 
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5. Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 


5.1 Allgemeine Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 VwVfG für Zuwendungen zur 
institutionellen Förderung (ANBest-I), zur Projektförderung (ANBest-P), zur Projekt-
förderung an Gebietskörperschaften (ANBest-Gk) und zur Projektförderung auf Kos-
tenbasis (ANBest-P-Kosten) ergeben sich aus den Anlagen 1 bis 4 *. Sie sind unver-
ändert zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen. 


5.2 Die Bewilligungsbehörde darf bei gemeinsamer Finanzierung mit Ländern anstelle 
der Allgemeinen Nebenbestimmungen des Bundes die entsprechenden Allgemeinen 
Nebenbestimmungen eines Landes zum Bestand teil des Zuwendungsbescheides 
machen. Ausgenommen hiervon sind die Regelungen über die Erstattung der Zu-
wendung und die Verzinsung. 


5.3 Die Bewilligungsbehörde darf - auch nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides 
- 


5.3.1 bei institutioneller Förderung die Verwendung von Mitteln eines Ansatzes des Haus-
halts- oder Wirtschaftsplans für Zwecke eines anderen Ansatzes zulassen, 


5.3.2 bei Projektförderung im Einzelfall eine Überschreitung der Einzelansätze des Finan-
zierungsplans um mehr als 20 vom Hundert zulassen, soweit die Überschreitung 
durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen wer-
den kann, 


5.3.3 (aufgehoben) 


5.3.4 bei Vorliegen besonderer Umstände Fristen für die Vorlage der Verwendungsnach-
weise abweichend von den Allgemeinen Nebenbestimmungen festlegen sowie die 
Vorlage reproduzierter Belege zulassen. Die Vorlage reproduzierter Belege kommt in 
Betracht, wenn der Zuwendungsempfänger zur Aufbewahrung seiner Belege Bild 
oder Datenträger - ausgenommen Fotokopien als Bildträger von Originalbelegen - 
verwendet, 


5.3.5 in Einzelfällen Ausnahmen von Nrn. 2 bis 6 ANBest-I, Nrn. 2 bis 5 ANBest-P und 
ANBest-Gk, Nrn. 2 bis 4 und 6 ANBest-P-Kosten sowie Nrn. 1 und 2 NBest-Bau zu-
lassen. 


5.4.1 Im Falle der Festbetragsfinanzierung (Nr. 2.2.3) und der Bemessung von zuwen-
dungsfähigen Ausgaben eines Vorhabens auf der Grundlage fester Beträge (Nr. 2.3) 
sind die Regelungen der ANBest-P und der ANBest-Gk über den zahlenmäßigen 
Nachweis den Erfordernissen des Einzelfalles anzupassen. 


5.5 Bei Projektförderung an Gebietskörperschaften, deren Zweck innerhalb von drei Jah-
ren erreicht wird, ist in der Regel kein Zwischennachweis erforderlich. Erstreckt sich 
der Förderzeitraum über mehr als drei Jahre, entscheidet die Bewilligungsbehörde 
nach pflichtgemäßem Ermessen, ob auf die Vorlage von Zwischennachweisen ver-
zichtet wird. 


5.6 Über die Allgemeinen Nebenbestimmungen (Nr. 5.1) hinaus ist je nach Art, Zweck 
und Höhe der Zuwendung sowie nach Lage des einzelnen Falles im Zuwendungsbe-
scheid insbesondere zu regeln: 


5.6.1 Bei nicht rückzahlbaren Zuwendungen der Vorbehalt dinglicher Rechte an Gegen-
ständen zur Sicherung eines etwaigen Erstattungsanspruchs. Eine dingliche Siche-
rung eines etwaigen Erstattungsanspruchs ist regelmäßig vorzusehen, wenn aus 
nicht rückzahlbaren Zuwendungen Grundstücke oder Rechte erworben werden. Bei 
Gebietskörperschaften kommt regelmäßig keine dingliche Sicherung in Betracht, 


5.6.2 bei bedingt oder unbedingt rückzahlbaren Zuwendungen die Rückzahlung und Ver-
zinsung sowie die Sicherung des Erstattungsanspruchs, 



http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24092012_DokNr20110981762.htm#fn8
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5.6.3 die Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten, die Übertragung von 
Schutzrechten auf den Bund oder seine angemessene Beteiligung an den Erträgen 
aus diesen Rechten, 


5.6.4 bei Zuwendungen für Forschungs- und sonstige wissenschaftliche Arbeiten die Nutz-
barmachung der Ergebnisse für die Allgemeinheit, z. B. durch Veröffentlichung, 


5.6.5 die Beteiligung fachtechnischer Dienststellen, 


5.6.6 Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachweises; dabei kann die Bewilli-
gungsbehörde die Auszahlung eines Restbetrages von der Vorlage des Verwen-
dungsnachweises abhängig machen, 


5.6.7 bei institutioneller Förderung die entsprechende Anwendung haushaltsrechtlicher 
Vorschriften des Bundes. 


5.7 Bei Zuwendungen zur Projektförderung an Hochschulen sind die AN Best-P vorzuse-
hen. 


5.8 In geeigneten Fällen ist der Zuwendungsbescheid mit dem Vorbehalt zu versehen, 
dass die Förderung aus zwingenden Gründen ganz oder teilweise eingestellt werden 
kann (insoweit Widerruf nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 36 Abs. 2 Nr. 3 
VwVfG). Ein Vorbehalt kommt insbesondere in Betracht bei längerfristigen Projekten 
und bei Einrichtungen, die überwiegend aus öffentlichen Mitteln institutionell gefördert 
werden. Das Bundesministerium der Finanzen kann aus zwingenden haushaltswirt-
schaftlichen Gründen das Einfügen eines Vorbehalts verlangen. 


5.9 Zuwendungen sollen in geeigneten Fällen erst nach Vorlage des Verwendungsnach-
weises in einer Summe ausgezahlt werden. 


 


6. Zuwendungen für Baumaßnahmen 


6.1 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen ist die fachlich zuständige technische staatli-
che Verwaltung zu beteiligen. Von einer Beteiligung darf abgesehen werden, wenn 
die für eine Baumaßnahme vorgesehenen Zuwendungen von Bund und Ländern zu-
sammen eine Million Euro, bei Zuwendungen an Gebietskörperschaften 1 500 000 
Euro, nicht übersteigen. Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen im Bereich des Aus-
landsbaus des Auswärtigen Amtes darf abweichend von Satz 2 von einer Beteiligung 
abgesehen werden, wenn die für die Baumaßnahme vorgesehenen Zuwendungen 
von Bund und Ländern zusammen fünf Millionen Euro nicht übersteigen. 


6.2 Das Verfahren für die Beteiligung der Bauverwaltung als fachlich zuständige techni-
sche staatliche Verwaltung richtet sich nach den Baufachlichen Ergänzungsbestim-
mungen (ZBau) zu den VV zu § 44 BHO, für die das für die Bauaufgaben des Bun-
des fachlich verantwortliche Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen zuständig ist. Wenn nach ZBau zu verfahren ist, sind die 
Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau - Anlage zur ZBau-) zum Bestand-
teil des Zuwendungsbescheides zu machen. Bei einer fachlichen Beteiligung einer 
anderen technischen Verwaltung sollen die ZBau sinngemäß angewendet werden, 


6.3 Soweit Regelungen nach Nr. 6.2 den Verwendungsnachweis betreffen, ist auch das 
Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof herzustellen. 


 


7. Auszahlung der Zuwendung 


7.1 Die Zuwendungen sollen regelmäßig erst ausgezahlt werden, wenn der Zuwen-
dungsbescheid bestandskräftig geworden ist. Der Zuwendungsempfänger kann die 
Bestandskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und damit die Auszahlung 
beschleunigen, wenn er erklärt, dass er auf einen Rechtsbehelf verzichtet. 
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7.2 Die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger sind grundsätzlich zu 
ermächtigen, die ihnen bewilligten Zuwendungen nach Bedarf bei der zuständigen 
Kasse abzurufen (Abrufverfahren); das Nähere regelt das Bundesministerium der 
Finanzen. Die das Verfahren bei der Zuwendungsempfängerin/ bei dem Zuwen-
dungsempfänger regelnden Bestimmungen der Abrufrichtlinie sind als Besondere 
Nebenbestimmungen zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen. 


7.3 Bei Projektförderung längerfristiger Vorhaben sollen nur Teilbeträge ausgezahlt und 
die Auszahlung in der Regel davon abhängig gemacht werden, dass die Verwendung 
der bereits gezahlten Teilbeträge in summarischer Form nachgewiesen wird. 


7.4 Erfolgt keine Teilnahme am Abrufverfahren dürfen die Zuwendungen nur insoweit 
und nicht eher ausgezahlt werden, als sie voraussichtlich alsbald nach Auszahlung 
für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden (Anforde-
rungsverfahren). Entsprechende Einzelheiten sind im Zuwendungsbescheid zu 
regeln. 


 


8. Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Erstat-
tung der Zuwendung und Verzinsung 


8.1 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden sowie die 
Erstattung der Zuwendung und die Verzinsung des Erstattungsbetrages richten sich 
nach Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. insbesondere §§ 48, 49, 49 a VwVfG, §§ 45, 
47, 50 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch). Die erforderlichen Verwaltungsakte sind im 
Allgemeinen unter Angabe der Rechtsgrundlage schriftlich zu begründen (§ 39 
VwVfG). 


8.2 Es ist wie folgt zu verfahren: 


8.2.1 Die Bewilligungsbehörde hat die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet wor-
den ist, insoweit unverzüglich zurückzufordern, als im Zuwendungsbescheid enthal-
tene Befristungen wirksam geworden oder Bedingungen eingetreten sind (§ 36 Abs. 
2 Nrn. 1 und 2 VwVfG). Eine auflösende Bedingung ist insbesondere in einer nach-
träglichen Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen zu sehen. 


8.2.2 Die Bewilligungsbehörde hat regelmäßig einen Zuwendungsbescheid nach § 48 
VwVfG mit Wirkung für die Vergangenheit ganz oder teilweise unverzüglich zurück-
zunehmen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, zurück-
zufordern, insbesondere soweit der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbe-
scheid durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder un-
vollständig waren. Dies ist anzunehmen, wenn bei richtigen oder vollständigen Anga-
ben der Zuwendungsbescheid nicht ergangen oder die Zuwendung in geringerer 
Höhe bewilligt worden wäre. 


8.2.3 Die Bewilligungsbehörde hat regelmäßig einen Zuwendungsbescheid nach § 49 
Abs. 3 VwVfG mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz oder teilweise unverzüg-
lich zu widerrufen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, 
zurückzufordern, soweit sie nicht oder nicht mehr ihrem Zweck entsprechend ver-
wendet wird. 


8.2.4 Ein Fall des § 49 Abs. 3 VwVfG liegt auch vor, wenn aus der Zuwendung beschaffte 
Gegenstände während der zeitlichen Bindung nicht oder nicht mehr zweckentspre-
chend verwendet werden. Der Zuwendungsbescheid ist in der Regel entsprechend 
dem auf die Gegenstände entfallenden Zuwendungsbetrag zu widerrufen. Bei der 
Entscheidung über den Umfang des Widerrufs soll die Zeit der zweckentsprechenden 
Verwendung angemessen berücksichtigt werden. Die Bewilligungsbehörde kann von 
einem Widerruf des Zuwendungsbescheids absehen, wenn 
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- der Zuwendungsempfänger nachweist, dass die Gegenstände für den Zuwen-
dungszweck nicht mehr geeignet sind und ein vermögenswerter Vorteil nicht 
mehr gezogen werden kann, 


- die Gegenstände mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde für andere förde-
rungsfähige Zwecke verwendet werden, 


- seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im Übrigen zehn Jahre vergangen sind, 
sofern nicht ohnehin bereits vorher die Frist der zeitlichen Bindung abgelaufen 
ist. 


8.2.5 Eine Zuwendung wird alsbald verwendet (§ 49 Abs. 3 Nr. 1 VwVfG),  
- wenn sie bei Auszahlung nach Nr. 7.2 (Abrufverfahren) am Tage des Bedarfs für 


fällige Zahlungen abgerufen und verbraucht wird; es gilt die Abrufrichtlinie, 
- wenn sie bei Auszahlung nach Nr. 7.4 (Anforderungsverfahren) entsprechend der 


Festlegung im jeweiligen Zuwendungsbescheid für fällige Zahlungen verbraucht 
wird. Jedenfalls liegt keine alsbaldige Verwendung vor, wenn die Mittel nach Ab-
lauf von mehr als sechs Wochen nach Auszahlung für fällige Zahlungen ver-
braucht werden. 


8.3 In den Fällen der Nrn. 8.2.2 bis 8.2.4 hat die Bewilligungsbehörde bei der Ausübung 
ihres Ermessens die Besonderheiten des Einzelfalles, u. a. auch die Zeitdauer der 
zweckentsprechenden Verwendung, sowie die Interessen des Zuwendungsempfän-
gers und die öffentlichen Interessen gleichermaßen zu berücksichtigen. Auf die An-
hörungspflicht nach § 28 VwVfG wird hingewiesen. 


8.4 Rücknahme und Widerruf des Zuwendungsbescheides müssen grundsätzlich inner-
halb eines Jahres erfolgen (§ 48 Abs. 4 Satz 1 VwVfG und § 49 Abs. 2 Satz 2 
VwVfG). Die Frist beginnt, wenn einem zuständigen Amtsverwalter der Behörde die 
Tatsachen, die die Rücknahme oder den Widerruf rechtfertigen, vollständig bekannt 
sind.* 


8.5 Der Erstattungsbetrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Zuwendungsbescheides 
an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu ver-
zinsen. Im Fall der Rücknahme oder des Widerrufs für die Vergangenheit entsteht 
der Erstattungsanspruch in dem im Rücknahme- oder Widerrufsbescheid anzuge-
benden Zeitpunkt. Das ist regelmäßig der Tag, an dem die zur Rücknahme oder zum 
Widerruf führenden Umstände eingetreten sind. Bei einer auflösenden Bedingung 
wird der Zuwendungsbescheid mit deren Eintritt unwirksam. 


8.6 Werden Zinsen nicht erhoben, so sind die Gründe für die Nichterhebung aktenkundig 
zu machen. 


8.7 Wird die Zuwendung nicht innerhalb der gemäß Nr. 8.2.5 im Zuwendungsbescheid 
festgelegten oder beim Anschluss an das Abrufverfahren (vgl. Nr. 7.2) geltenden Frist 
zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid 
nicht widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckent-
sprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verlangen. Entsprechendes gilt, so-
weit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder 
vorrangig einzusetzen sind. 


8.8 Die Berechnung und Erhebung der Zinsen richtet sich nach der Anlage zur VV Nr. 
3.3 zu § 34 BHO. 


8.9 Zur Erhebung von Zinsen für die Zeiträume bis zum Inkrafttreten des Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherungs-Neuregelungs-Gesetzes (HZvNG) vom 21. Juni 
2002 (BGBl. I S. 2167) am 29. Juni 2002 wird auf die Anlage verwiesen. 


  



http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24092012_DokNr20110981762.htm#fn9
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9. Überwachung der Verwendung 


9.1 Die Verwaltung hat die Verwendung der Zuwendung zu überwachen. Zu diesem 
Zweck wird eine standardisierte Zuwendungsdatenbank des Bundes geführt, die von 
den zuständigen obersten Bundesbehörden oder den durch diese beauftragten Stel-
len zu bedienen ist. Die in die Zuwendungsdatenbank aufzunehmenden Daten sind 
zeitnah zu erfassen, ordnungsgemäß zu pflegen sowie - nach Vorgabe der zuständi-
gen obersten Bundesbehörde für ihren Geschäftsbereich auch zentral - auszuwerten. 


9.2 Die ressortübergreifenden Zugriffsrechte auf die Zuwendungsdatenbank werden von 
der Arbeitsgruppe Haushaltsrecht der obersten Bundesbehörden festgelegt. 


Dem Bundesrechnungshof steht ein allgemeines Zugriffsrecht auf folgende Daten zu: 


- Haushaltsjahr, Kapitel/Titel (ggf. Objektkonto), 
- Bewilligungsbehörde, Zuwendungsempfänger und Zweck der Zuwendung, 
- Finanzierungs- und Zuwendungsart, 
- Gesamtausgaben/-kosten und Höhe der Zuwendung, 
- Antrags- und Bewilligungsdatum, Bewilligungszeitraum, Weiterleitung, 
- zur Zahlung angewiesene Beträge sowie eingegangene Verpflichtungen, 
- vorgeschriebener Zeitpunkt für die Vorlage des Verwendungsnachweises, des-


sen Eingang und Zeitpunkt der Prüfung durch die Verwaltung. 


 


10. Nachweis der Verwendung 


10.1 Die Bewilligungsbehörde hat von dem Zuwendungsempfänger den Nachweis der 
Verwendung entsprechend den Nebenbestimmungen zu verlangen. 


10.2 Der Zwischen- oder Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und ei-
nem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen. Bei Zuwendungen zur 
Projektförderung gemäß ANBest-P ist dem Verwendungsnachweis eine tabellarische 
Belegübersicht beizufügen, in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfol-
ge getrennt aufgelistet sind (Belegliste). Bei Zuwendungen, bei denen die Erfüllung 
des Zuwendungszwecks in einem sich wiederholenden einfachen Ergebnis besteht, 
kann auf vorherige Sachberichte Bezug genommen werden. 


 


11. Prüfung der Verwendung 


11.1 Die Bewilligungsbehörde, die nach Nr. 1.4 zuständige oder sonst beauftragte Stelle 
hat regelmäßig innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Zwischen- oder Ver-
wendungsnachweises in einem ersten Schritt festzustellen, ob nach den Angaben im 
Nachweis Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs gege-
ben sind (kursorische Prüfung). In einem zweiten Schritt sind die Nachweise vertieft 
zu prüfen. 


Im Rahmen der vertieften Prüfung ist zu prüfen, ob 


11.1.1 der Zwischen- oder Verwendungsnachweis den im Zuwendungsbescheid (einschließ-
lich der Nebenbestimmungen) festgelegten Anforderungen entspricht, 


11.1.2 die Zuwendung nach den Angaben im Zwischen- oder Verwendungsnachweis und 
gegebenenfalls den Belegen und Verträgen über die Vergabe von Aufträgen zweck-
entsprechend verwendet worden ist, 


11.1.3 gegebenenfalls Ergänzungen oder Erläuterungen zu verlangen und örtliche Erhe-
bungen durchzuführen sind. Die Prüfung der Angaben in dem Zwischen- oder Ver-
wendungsnachweis sowie der Belege kann auf Stichproben beschränkt werden. Die 
vorgelegten Belege usw. sind an den Zuwendungsempfänger zurückzugeben. 
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Bei Zuwendungen zur Projektförderung soll für die vertiefte Prüfung regelmäßig aus 
den eingegangenen Nachweisen nach einer nach Anhörung des Bundesrechnungs-
hofs zu treffenden Regelung eine stichprobenweise Auswahl von zu prüfenden 
Nachweisen getroffen werden. 


Bei der Ausgestaltung des Stichprobenverfahrens sind insbesondere folgende Krite-
rien zu berücksichtigen: 


- Mindestanteil an Förderfällen und am Fördervolumen, 
- besondere Berücksichtigung von Erstbewilligungen an einen Zuwendungsemp-


fänger, 
- Mindestprüfungsturnus bei Folgebewilligungen an einen Zuwendungsempfänger, 
- Berücksichtigung von Erkenntnissen aus vorangegangenen Nachweisprüfungen. 


Bei den in die Stichprobe fallenden Nachweisen sind die für die Prüfung erforderli-
chen Belege vom Zuwendungsempfänger anzufordern oder bei ihm einzusehen. 


11.2 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Vermerk (Prüfungsvermerk) 
niederzulegen. Feststellungen von unwesentlicher Bedeutung sind nicht in den Ver-
merk aufzunehmen. 


11.3 Die prüfende Stelle übersendet den nach Nr. 1.4 beteiligten Stellen eine Ausfertigung 
des Sachberichts und des Prüfungsvermerks. Das Gleiche gilt für Fälle, in denen die 
prüfende Stelle nicht die bewilligende Stelle ist. 


11.4 Die vertiefte Prüfung ist innerhalb von neun Monaten nach Eingang der Nachweise 
abzuschließen. Abweichungen von Satz 1 sind nur bei Einschaltung externer Prü-
fungsstellen oder in besonders zu begründenden Ausnahmefällen zulässig. Zuwen-
dungen dürfen für denselben Zuwendungsempfänger nicht neu bewilligt werden, 
wenn die Prüfung der vorgelegten Nachweise Anhaltspunkte bietet, die der Bewilli-
gung entgegenstehen (vgl. Nr. 1.2). Zuwendungen dürfen nicht ausgezahlt werden, 
wenn die Prüfung der vorgelegten Nachweise Anhaltspunkte bietet, die der Auszah-
lung entgegenstehen. In diesen Fällen ist die Rücknahme oder der Widerruf unver-
züglich zu prüfen. 


 


11a. Erfolgskontrolle 


Bei allen Zuwendungen ist von der zuständigen obersten Bundesbehörde oder der 
von ihr bestimmten Stelle eine Erfolgskontrolle nach Maßgabe der nachstehenden 
Bestimmungen durchzuführen (abgestufte Erfolgskontrolle). Soweit sachgerecht, 
kann die Erfolgskontrolle mit der Nachweisprüfung verbunden werden. Bei der Aus-
gestaltung des Verfahrens können ressortspezifische Besonderheiten (z. B. eigen-
ständige Evaluierungsverfahren) berücksichtigt werden, soweit sie geeignet sind, den 
Erfolg der Förderung festzustellen und sie den in den VV zu § 7 festgelegten Grund-
sätzen Rechnung tragen. 


11a. 1 Jede Einzelmaßnahme ist daraufhin zu untersuchen, ob das mit ihr beabsichtigte Ziel 
voraussichtlich erreicht wird bzw. erreicht worden ist. Bei Stichprobenverfahren kann 
diese Prüfung auf die ausgewählten Fälle beschränkt werden (vgl. Nr. 3.3.6). 


11a. 2 Für übergeordnete Ziele - insbesondere Förderprogramme -, die Zuwendungen zur 
Projektförderung vorsehen, ist eine begleitende und abschließende Erfolgskontrolle 
mit den Bestandteilen Zielerreichungs-, Wirkungs und Wirtschaftlichkeitskontrolle 
nach Maßgabe der VV zu § 7 durchzuführen. 


11a. 3 Bei institutioneller Förderung ist grundsätzlich eine Erfolgskontrolle entsprechend Nr. 
11a.2 durchzuführen. 
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12. Weiterleitung von Zuwendungen durch Zuwendungsempfänger 
12.1 Die Bewilligungsbehörde kann im Zuwendungsbescheid vorsehen, dass der Zuwen-


dungsempfänger als Erstempfänger die Zuwendung ganz oder teilweise weiterleiten 
kann. Durch die zweckbestimmte Weiterleitung erfüllt der Erstempfänger den Zuwen-
dungszweck. 


12.2 Die Mittel können vom Erstempfänger in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher 
Form weitergeleitet werden. Die Weiterleitung in öffentlich-rechtlicher Form durch 
juristische Personen des privaten Rechts setzt eine Beleihung voraus. 


12.3 Der Erstempfänger darf die Mittel nur zur Projektförderung weiterleiten. 


12.4 Weiterleitung in öffentlich-rechtlicher Form 


Bei der Bewilligung von Mitteln zur Weiterleitung in öffentlich-rechtlicher Form durch 
den Erstempfänger sind für die Weiterleitung - ggf. durch Bezugnahme auf beste-
hende Förderrichtlinien - insbesondere zu regeln: 


12.4.1 die Anwendung der einschlägigen Vorschriften des öffentlichen Rechts, soweit sich 
aus dem Folgenden nichts Abweichendes ergibt, 


12.4.2 die Weiterleitung in Form eines Zuwendungsbescheids, 


12.4.3 der Zuwendungszweck und die Maßnahmen, die im Einzelnen gefördert werden sol-
len, sowie die Dauer der Zweckbindung von aus der Zuwendung beschafften Gegen-
ständen, 


12.4.4 der als Letztempfänger in Betracht kommende Personenkreis, 


12.4.5 die Voraussetzungen, die beim Letztempfänger erfüllt sein müssen, um die Zuwen-
dung an ihn weiterleiten zu können, 


12.4.6 die Zuwendungsart, die Finanzierungsart, die Finanzierungsform, die in Betracht 
kommenden zuwendungsfähigen Ausgaben oder Kosten und der Bewilligungszeit-
raum, 


12.4.7 ggf. Einzelheiten zur Antragstellung durch den Letztempfänger (z. B. Termine, fachli-
che Beteiligung anderer Stellen, Antragsunterlagen), 


12.4.8 die bei der Weiterleitung ergänzend zu den Allgemeinen Nebenbestimmungen vorzu-
sehenden Nebenbestimmungen; in allen Fällen ist dem Erstempfänger aufzuerlegen, 
gegenüber dem Letztempfänger auch ein Prüfungsrecht für die Bewilligungsbehörde 
(einschließlich für von ihr Beauftragte) auszubedingen sowie der Bewilligungsbehör-
de auf Verlangen etwaige Erstattungsansprüche gegen den Letztempfänger abzutre-
ten, 


12.4.9 der Umfang der Anwendung von Vorschriften, die Ermessensentscheidungen vorse-
hen. Soweit die Vorschriften Ermessensentscheidungen vorsehen und eine Anwen-
dung der Bestimmungen durch den Erstempfänger nicht ausgeschlossen wird, ist ihm 
vorzugeben, wie er zu verfahren hat. 


12.5 Weiterleitung in privatrechtlicher Form 
Bei der Bewilligung von Mitteln zur Weiterleitung in privatrechtlicher Form durch den 
Erstempfänger sind für die Weiterleitung insbesondere zu regeln: 


12.5.1 die Weiterleitung in Form eines privatrechtlichen Vertrags, 


12.5.2 die Vorgaben entsprechend den Nrn. 12.4.3 bis 12.4.7, 


12.5.3 der Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund mit dem Hinweis, dass ein wichtiger 
Grund für einen Rücktritt vom Vertrag insbesondere gegeben ist,  
wenn 
- die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen sind, 
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- der Abschluss des Vertrages durch Angaben des Letztempfängers zustande ge-
kommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren, 


- der Letztempfänger bestimmten - im Zuwendungsbescheid im Einzelnen zu nen-
nenden - Verpflichtungen nicht nachkommt. 


12.6 Dem Erstempfänger ist aufzuerlegen, in dem privatrechtlichen Vertrag (Nr. 12.5.1) 
insbesondere zu regeln: 


12.6.1 die Art und Höhe der Zuwendung, 


12.6.2 den Zuwendungszweck und die Dauer der Zweckbindung von aus der Zuwendung 
beschafften Gegenständen, 


12.6.3 die Finanzierungsart und den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben, 


12.6.4 den Bewilligungszeitraum, 


12.6.5 die Abwicklung der Maßnahme und die Prüfung der Verwendung der Zuwendung 
entsprechend den Nrn. 1 bis 7 ANBest-P. Die in Betracht kommenden Bestimmun-
gen sind dem Inhalt nach unmittelbar in den Vertrag zu übernehmen; das entspre-
chend Nr. 7.1 ANBest-P für den Erstempfänger vorzusehende Prüfungsrecht ist auch 
für die Bewilligungsbehörde (einschließlich für einen von ihr Beauftragten) auszube-
dingen, 


12.6.6 die Anerkennung der Gründe für einen Rücktritt vom Vertrag, der Rückzahlungsver-
pflichtungen und der sonstigen Rückzahlungsregelungen durch den Letztempfänger, 


12.6.7 die Verzinsung von Rückzahlungsansprüchen. 


12.7 Im Zuge der Weiterleitung von Zuwendungen können zwischen dem Erstempfänger 
und dem Letztempfänger weitere Personen eingeschaltet werden. 


 


13. Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammen-
schlüsse von Gebietskörperschaften 


13.1 Die Bewilligungsbehörde kann zulassen, dass bei Zuwendungen für Baumaßnahmen 
die zuständigen bautechnischen Dienststellen des Zuwendungsempfängers beteiligt 
werden. Die auf Grund von Nr. 6.2 getroffenen Regelungen sind zu beachten (zu 
Nr. 5.6.6). Die Bewilligungsbehörde kann bei Baumaßnahmen im Einzelfall - mit Aus-
nahme bei der Prüfung des Verwendungsnachweises - von einer Beteiligung der 
fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung absehen, wenn die Interes-
sen der Bewilligungsbehörde durch die Beteiligung der bautechnischen Dienststelle 
des Zuwendungsempfängers gewahrt sind. 


13.2 Bei der Bewilligung von Zuwendungen für Tiefbaumaßnahmen kann die Bewilli-
gungsbehörde eine der Nr. 1.4 ANBest-Gk entsprechende Regelung vorsehen. 
Soweit bei den Maßnahmen die fachlich zuständige technische staatliche Verwaltung 
zu beteiligen ist, ist die Regelung mit der betreffenden Verwaltungsstelle abzustim-
men. 


13.3 Zuwendungen an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskör-
perschaften sollen nur bewilligt werden, wenn die zuwendungsfähigen Ausgaben des 
Vorhabens mehr als 7500 Euro betragen. 


13.4 Zuwendungen an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskör-
perschaften von nicht mehr als 25 000 Euro werden nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises in einer Summe ausgezahlt. 


13.5 Die Bewilligungsbehörde kann von einer Rückforderung absehen, wenn der zurück-
zufordernde Betrag 500 Euro nicht übersteigt (zu Nr. 8). 
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13a. Zuwendungen auf Kostenbasis 


13a.1 Bei Projektförderung können Zuwendungen an gewerbliche Unternehmen, insbeson-
dere für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, anstatt zur Deckung der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben zur Deckung der zuwendungsfähigen Kosten des Zuwen-
dungsempfängers bewilligt werden, wenn eine Bemessung der Zuwendung nach 
Ausgaben im Hinblick auf die Verrechnung von Gemeinkosten einschließlich kalkula-
torischer Kosten nicht sinnvoll ist. 


13a.1.1In geeigneten Bereichen/Fällen sollen feste Sätze für bestimmte Kalkulationsberei-
che festgesetzt werden. 


13a.1.2Ist dies nicht geboten, so dürfen Zuwendungen auf Kostenbasis nur gewährt werden, 
wenn der Zuwendungsempfänger über ein geordnetes Rechnungswesen im Sinne 
der Nr. 2 der Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten - LSP - 
(Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53 vom 21. November 1953 - Bundesanzeiger Nr. 
244 vom 18. Dezember 1953 -) in der jeweils geltenden Fassung verfügt. 


13a.2 In den Fällen der Nr. 13 a.1 gelten die Nrn. 1 bis 11, 14 und 15 sinngemäß, soweit 
nicht in den Nrn. 13a.3 bis 13a.8 und in den ANBest-P-Kosten (Anlage 4 zu Nr. 5.1) 
etwas anderes bestimmt oder zugelassen ist. Dabei tritt an die Stelle des Wortes 
»Ausgaben« das Wort »Kosten«. 


13a.3 Zuwendungsfähige Kosten sind die nach Maßgabe der ANBest-P-Kosten dem Vor-
haben zuzurechnenden Selbstkosten des Zuwendungsempfängers, die bei wirt-
schaftlicher Betriebsführung im Bewilligungszeitraum anfallen und die nachgewiesen 
werden. 


13a.4 Die voraussichtlich zuwendungsfähigen Kosten sind vom Zuwendungsempfänger 
durch eine Vorkalkulation zu ermitteln, wobei die LSP anzuwenden sind. 
 
Die Bewilligungsbehörde legt fest, wie die Vorkalkulation aufzugliedern ist. Die Vor-
schriften über die Mindestgliederung nach Nr. 10 LSP sind zu beachten. 


13a.5 Die Vorkalkulation ist hinsichtlich der Gesamtkosten als Höchstbetrag (Selbstkosten-
höchstbetrag) für verbindlich zu erklären. Innerhalb des Selbstkostenhöchstbetrages 
bedürfen erhebliche Abweichungen von der Vorkalkulation der Einwilligung der Bewil-
ligungsbehörde. 


13a.6 Bei der Bemessung der Zuwendungen ist eine angemessene Finanzierung des Vor-
habens durch den Zuwendungsempfänger und durch Dritte zu berücksichtigen. Nr. 2 
gilt mit der Maßgabe, dass die Zuwendungen im Wege der Anteilfinanzierung (in 
Ausnahmefällen durch Vollfinanzierung) bewilligt werden. 


13a.7 Abweichend von Nr. 7.2 richtet sich die Auszahlung der Zuwendungen nach den an-
fallenden Kosten. 


13a.8 Vor der Durchführung einer Kostenprüfung im Rahmen der Nr. 11 beim Zuwen-
dungsempfänger sollen die Bewilligungsbehörde oder ihre Beauftragten das Beneh-
men mit der für die Preisbildung und Preisüberwachung zuständigen Behörde her-
stellen und die etwa dort bereits vorliegenden Ergebnisse aus Kostenprüfungen für 
die Prüfung des Verwendungsnachweises auswerten. In geeigneten Fällen soll die 
Bewilligungsbehörde die für die Preisbildung und Preisüberwachung zuständige Be-
hörde um eine Kostenprüfung ersuchen. 


 


14. Fälle von geringer finanzieller Bedeutung 
Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen (Nr. 1.4) der 
Gesamtbetrag der Zuwendungen bei institutioneller Förderung für ein Haushaltsjahr 
oder bei einer Projektförderung weniger als 50 000 Euro, kann das zuständige Bun-
desministerium bei Anwendung der Nrn. 2 bis 8 und 12 bis 13a für einzelne Förder-
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bereiche Erleichterungen zulassen. Beträgt die Zuwendung nach Satz 1 weniger als 
25 000 Euro, kann die Bewilligungsbehörde im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 


 


15. Besondere Regelungen 


15.1 Soweit das zuständige Bundesministerium oder die Bewilligungsbehörde nicht nach 
den Nrn. 1 bis 14 ermächtigt ist, Ausnahmen zuzulassen, sind solche im Einzelfall im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen möglich. Das gilt z. B. für 
die Gewährung höherer Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) (einschließlich der in Nr. 1.3 Satz 4 und 5 ANBest-I genannten Fälle) 
und anderer über- und außertariflicher Leistungen sowie für Abweichungen vom Stel-
lenplan für Angestellte, soweit die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen 
nicht allgemein erteilt ist. 


15.2 Für einzelne Zuwendungsbereiche kann das zuständige Bundesministerium im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und nach Anhörung des Bun-
desrechnungshofes (§ 103) ergänzende oder abweichende Verwaltungsvorschriften 
(z. B. Förderrichtlinien) zu den Nrn. 1 bis 13a erlassen. Werden bestehende Verwal-
tungsvorschriften geändert, sind das Bundesministerium der Finanzen und der Bun-
desrechnungshof ebenfalls nach Satz 1 zu beteiligen. 


15.3 Grundsätzliche Zweifelsfragen sowie Fragen von erheblicher finanzieller Bedeutung, 
die sich bei der Anwendung der Nrn. 1 bis 14 ergeben, sind im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen zu klären. 


15.4 Soweit Regelungen nach den Nrn. 15.1 bis 15.3 den Verwendungsnachweis betref-
fen, ist das Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof herzustellen. 


15.5 Die Nrn. 1 bis 15.4 gelten für den Bund als Zuwendungsgeber auch dann, wenn bei 
einer kapitalmäßigen Beteiligung des Bundes an dem Zuwendungsempfänger (Nr. 
1.2 zu § 65) die Bewilligungsbehörde in einem Aufsichtsorgan des Zuwendungsemp-
fängers vertreten ist. 


15.6 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie das Ersetzen der in den Nrn. 1 bis 
14 angeordneten Schriftform durch die elektronische Form ist nach Maßgabe der für 
die elektronische Kommunikation geltenden Vorschriften des VwVfG (insbes. §§ 3a, 
37 und 41) zulässig. 


 


vollständige Fassung im Internet unter: 
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/index.html 
 
 



http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/index.html
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§ 48 


Berufsorientierungsmaßnahmen 


Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III ergänzen das 
vorhandene Dienstleistungsangebot der Agenturen für Arbeit (AA) 
- insbes. die Berufsorientierung nach § 33 SGB III - und den laut 
Lehrplan durch die Schule durchzuführenden Teil der 
Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung.  
 
Es sind keine Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II. 
 
Berufsorientierungsmaßnahmen ersetzen nicht das Regelangebot 
der Schulen und der Berufsberatung (vgl. Rahmenvereinbarung 
zwischen der Kultusministerkonferenz und der BA über die 
Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung), sondern stellen 
ein zusätzliches Angebot dar.  
 
Durch die Berufsorientierungsmaßnahmen sollen die jungen 
Menschen einen vertieften Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt 
erhalten und damit besser auf die Berufs- und Studienwahl 
vorbereitet werden. Der Anteil unversorgter Bewerber kann 
dadurch verringert und Ausbildungs- sowie Studienabbrüche 
aufgrund unzureichender Berufsvorstellungen können vermieden 
werden.  
 
Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III werden nicht in 
das zentrale Veranstaltungsdatenbank der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) aufgenommen.  
 
 
Nachfolgende Kernelemente, von denen möglichst viele 
Bestandteile einer Maßnahme sein sollten, stellen wesentliche 
Bausteine von Berufsorientierungsmaßnahmen dar: 


• Umfassende Informationen zu Berufsfeldern (allgemein 
und speziell) 


• Interessenerkundung 
• Vertiefte Eignungsfeststellung durch Einsatz von 


Kompetenzfeststellungsverfahren 
• Strategien zur Berufswahl- und Entscheidungsfindung 
• Fachpraktische Erfahrungen durch Einbindung des Lern-


ortes Betrieb/betriebliche Praktika 
• Reflexion von Eignung, Neigung und Fähigkeiten zur 


Verbesserung der Selbsteinschätzung 
• Realisierungsstrategien 
• Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung 


während der Maßnahme 
 
Folgende Förderangebote können keine eigenständigen 
Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III sein, jedoch 
unter Umständen ein Element einer Berufsorientierungsmaßnahme 
nach § 48 SGB III darstellen: 


• Bewerbungstraining; 
• individuelle Begleitung der Teilnehmenden (Coaching); 
• Allgemeinbildung und muttersprachlicher Unterricht; 
• Koordinierung von Berufsorientierungsangeboten. 


48.01 Zusätzlichkeit und Ziel 


Inhalt und Durch-
führung 


48.02 



http://www.kmk.org/bildung-schule/allgemeine-bildung/faecher-und-unterrichtsinhalte/weitere-unterrichtsinhalte/berufsorientierung-berufsvorbereitung.html

http://www.kmk.org/bildung-schule/allgemeine-bildung/faecher-und-unterrichtsinhalte/weitere-unterrichtsinhalte/berufsorientierung-berufsvorbereitung.html

http://www.kmk.org/bildung-schule/allgemeine-bildung/faecher-und-unterrichtsinhalte/weitere-unterrichtsinhalte/berufsorientierung-berufsvorbereitung.html

http://vdb.arbeitsagentur.de/vdb/faces/index.jspx?_afrLoop=5860950297846000&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=lul585peo_4
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Die Inhalte von Berufsorientierungsmaßnahmen unterscheiden 
sich wesentlich von der Berufseinstiegsbegleitung nach 
§ 49 SGB III. Eine Finanzierung von Berufseinstiegsbegleitung im 
Sinne des § 49 SGB III bzw. der BMBF-Initiative „Abschluss und 
Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ ist 
über § 48 SGB III ausgeschlossen. 
 
 
Berufsorientierungsmaßnahmen werden für die Teilnehmenden 
kostenlos bereitgestellt.  
 
Kosten für Verpflegung und Fahrten werden grundsätzlich nicht im 
Rahmen von Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III 
übernommen. 
 
Die Kosten für Koordinierungsaktivitäten könnten lediglich als Teil 
der Kosten für das Gesamtkonzept angesehen werden, wenn die 
Koordinierungsaktivitäten zur Umsetzung des Gesamtprojektes 
unabdingbar und die Kosten hierfür bezogen auf das 
Gesamtkonzept angemessen sind. In Betracht kommen Kosten, 
die im Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme bzw. dem 
Gesamtprojekt anfallen, aber sich nicht direkt auf die 
Durchführung der konkreten einzelnen Maßnahme beziehen 
wie z. B. Kosten für 


• die Durchführung der Vergabe der Maßnahmen, 
• die Ver- bzw. Zuteilung von Modulen des 


Gesamtkonzeptes, 
• Abwicklung und Abrechnung, 
• Qualitätssicherung, 
• Erhebung und Auswertung von (statistischen) Daten 


sowie Ergebnisberichten, 
• Öffentlichkeitsarbeit, 
• Abstimmung mit Kooperationspartnern und 


Projektbeirat, 
• Schulung/Einweisung der Mitarbeiter/innen. 


 
  


Kosten 48.03 
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(1) Die Agentur für Arbeit kann Schülerinnen und Schüler 
allgemeinbildender Schulen durch vertiefte 
Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung fördern 
(Berufsorientierungsmaßnahmen), wenn sich Dritte mit 
mindestens 50 Prozent an der Förderung beteiligen. Die 
Agentur für Arbeit kann sich auch mit bis zu 50 Prozent an der 
Förderung von Maßnahmen beteiligen, die von Dritten 
eingerichtet werden.  
 
 
Schulen bzw. Lehrgänge, die auf dem zweiten Bildungsweg zum 
Nachholen von Schulabschlüssen dienen sowie dem 
berufsbildenden Schulsystem zuzuordnen sind, sind keine 
allgemeinbildenden Schulen im Sinne des § 48 Abs. 1 SGB III. 
 
 
Eine Identität zwischen Kofinanzierer und dem Maßnahmeträger 
ist grundsätzlich ausgeschlossen.  
 
Fördernde Dritte (Kofinanzierer) können sein:  


• Land  
• Kommune  
• Kammern  
• Schule, Fördervereine der Schulen  
• Betriebe  
• Im Ausnahmefall Maßnahmeträger / Trägerverbund mit 


ESF-Kofinanzierung, wenn dieser Anteil mindestens 25% 
der Gesamtkosten beträgt  


 
Der Finanzierungsanteil des oder der Dritten (mindestens 50%) ist 
als Geldleistung zu erbringen. 
 
Eine Einbringung von ESF-Mitteln durch kofinanzierende Dritte ist 
möglich.  
 
Eine Kofinanzierung aus Mitteln des SGB II ist nicht zulässig.  
 
Die Kofinanzierung des Landes ist für Maßnahmen, die bis zum 
31.12.2013 bewilligt werden, weiterhin vorrangig in Form von 
Geldmitteln zu erbringen. Sofern dies nicht möglich ist, können 
auch zusätzlich bereitgestellte Lehrerstellen (außerhalb des 
Pflichtstundenanteils) eingebracht werden, soweit diese 
ausschließlich für Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB 
III eingesetzt werden. 
 
Bei neu zu bewilligenden Maßnahmen ab 2014 wird eine 
Kofinanzierung ausschließlich in Form von Geldmitteln akzeptiert. 
Eine Abweichung davon ist nur für einzelne Länder möglich, 
sobald ein einheitliches und transparentes Verfahren zur 
Abrechnung von eingebrachten Personal- und Sachmitteln 
gefunden ist, das zugleich sicherstellt, dass daraus ein 
zusätzliches Angebot für die Schülerinnen und Schüler entsteht. 
Die Regionaldirektionen sind aufgefordert, gemeinsam mit den 
Ländern für die Zeit ab 2014 umfassende Förderkonzepte für 
Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III zu erstellen. 
 


48.11 Schulen 


Kofinanzierer / Dritte 48.12 


Finanzierung 


Sonderfall der Länder-
initiativen 


Förderkonzepte 
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Für bereits laufende Maßnahmen ergibt sich – auch bei 
Weiterbewilligung – keine Änderung.  
 
Werden gemeinsame Aktivitäten im Bereich der vertieften 
Berufsorientierung durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, so ist 
dafür Sorge zu tragen, dass der Beitrag der BA sichtbar wird. 
 
 
Als Formen der Maßnahmedurchführung bieten sich modulare 
oder kontinuierliche Maßnahmen an.  
 
Während modulare Maßnahmen in sich abgeschlossene, soweit 
sinnvoll. aufeinander aufbauende Angebote zur Orientierung und 
Berufswahlvorbereitung darstellen, handelt es sich bei 
kontinuierlichen Maßnahmen um schuljahresbegleitende 
Angebote, die systematisch auf die Berufswahl und den Übergang 
von der Schule in den Beruf vorbereiten.  
 
 
Um die Wirkung und die Qualität aller Maßnahmen zu 
gewährleisten, sind für deren Einrichtung, Durchführung und 
Ausgestaltung die „Qualitätskriterien für Berufsorientierungs-
maßnahmen nach § 48 SGB III“ (Anlage 6) zu beachten.  
 
Im Übrigen gilt im Kontext der Qualitätssicherung von 
Arbeitsmarktdienstleistungen die Arbeitshilfe zur Maßnahme-
betreuung durch Fachkräfte der AA mit gleichnamigem Leitfaden 
(sinngemäß auch für Zuwendungsmaßnahmen). 
 
 
Träger, die Berufsorientierungsmaßnahmen im Auftrag der BA 
durchführen wollen, müssen durch eine fachkundige Stelle nach 
Maßgabe der § 176 ff. SGB III zugelassen sein. Für 
Berufsorientierungsmaßnahmen, die von Dritten eingerichtet 
werden und an denen sich die BA als Kofinanzierer beteiligt, gilt 
dieses ebenfalls. 
 


  


Gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit 


Formen und Dauer 48.13 


Qualitätskriterien 48.14 


Trägerzulassung 48.15 
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(2) Die besonderen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf und von 
schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern sollen bei der 
Ausgestaltung der Maßnahmen berücksichtigt werden. 
 
 
Grundsätzlich gelten die zu den Berufsorientierungsmaßnahmen 
nach § 48 SGB III getroffenen Regelungen auch für den 
Personenkreis nach Abs. 2, unabhängig davon, ob sie eine 
Regelschule oder eine Förderschule besuchen. 
 
Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention sind insbesondere 
auch für heterogene Zielgruppen (jungen Menschen mit und ohne 
Behinderung) gemeinsame Maßnahmen anzustreben.  
 
Die besonderen Bedürfnisse sind bedarfsorientiert bei der 
Förderdauer, dem zeitlichen Umfang sowie den Inhalten der 
Maßnahmen zu berücksichtigen.  
 
Insbesondere für Schüler und Schülerinnen, bei denen zweifelhaft 
ist, ob Leistungsfähigkeit für den allgemeinen Arbeitsmarkt 
gegeben ist, können Berufsorientierungsmaßnahmen unter 
Einschluss von Betriebspraktika die Möglichkeit eröffnen, die 
Anforderungen für eine Tätigkeit im Betrieb kennenzulernen und 
ggf. Alternativen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) aufzuzeigen.  
 
Bei Berufsorientierungsmaßnahmen kommen keine Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 SGB IX in Betracht. Zum 
Zeitpunkt des Eintritts bzw. der Durchführung der Maßnahmen ist 
noch keine Entscheidung nach § 19 SGB III zu treffen.  
 
 


Sonderpädagogischer 
Förderbedarf, 
schwerbehinderte 
Schülerinnen und 
Schüler 


48.2 
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Verfahren 
 
Hauptverantwortliche Stelle ist diejenige, die für die Auswahl und 
Beauftragung des Maßnahmeträgers die Federführung hat.  
 
Ist die Agentur (Regionaldirektion) die hauptverantwortliche Stelle, 
ist nur ein Vergabeverfahren nach der VOL/A zulässig.  
 
Sofern ein Kofinanzierer die hauptverantwortliche Stelle ist, erfolgt 
die Förderung im Wege einer Zuwendung an den Kofinanzierer auf 
Grundlage der §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) 
und den sinngemäß anzuwendenden Verwaltungsvorschriften 
(VV-BHO) (Auszug siehe Anlage 2) sowie den Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P, Anlage 3) bzw. den Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften 
und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-GK, 
Anlage 4) bei Zuwendungen an Gebietskörperschaften 
(einschließlich Länder). 
 
Für die  Beauftragung eines Maßnahmeträgers durch den 
Kofinanzierer gelten bei Zuwendungen an Gebietskörperschaften 
(auch an die Länder) die nach den  haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen des Zuwendungsempfängers anzuwendenden 
Vergabegrundsätze (Nr. 3.1 ANBest-GK), bei Zuwendungen an 
andere Dritte ist bei Fördersummen über 100.000 Euro die VOL 
anzuwenden (Nr. 3.1 ANBest-P).  
 
 
Vor Einleitung des Vergabeverfahrens muss eine schriftliche und 
rechtsverbindliche Zusage der Kostenübernahme des 
Kofinanzierers vorliegen.  
 
Sofern das Einbringen von ESF-Mitteln für den Fall zusagt wird, 
dass ein bestimmter Maßnahmeträger mit der 
Maßnahmedurchführung beauftragt wird, muss der ESF-Anteil 
mindestens 25% der Gesamtkosten (mindestens die Hälfte des 
50%-igen Kofinanzierungsanteils) betragen, damit eine freihändige 
Vergabe nach § 3 Abs. 5 VOL/A in Betracht kommen kann.  
 
 
Es handelt sich bei der Zuwendungsart um eine Projektförderung. 
Sie dient der Deckung der Ausgaben für das einzelne zeitlich und 
sachlich abgegrenzte Vorhaben. Es besteht kein Anspruch auf 
Folgebewilligungen.  
 
Als Finanzierungsart kommt ausschließlich eine Anteilfinanzierung 
in Betracht. Die Zuwendung wird als Prozentsatz der 
zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu einem benannten 
Höchstbetrag als Zuschuss festgesetzt.  
 
Der Kofinanzierer hat die Förderung der Maßnahme schriftlich bei 
der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit oder bei landesweiten 
oder überregionalen Maßnahmen bei der zuständigen Regional-
direktion zu beantragen. Die für eine Entscheidung erforderlichen 
Angaben hat der Kofinanzierer mit dem ihm zur Verfügung zu 
stellenden Antragsformular (Vordruck BOM 1) nachzuweisen. 


Hauptverantwortliche 
Stelle 


V.BOM.01 


AA oder RD 


Kofinanzierer 


Vergaberecht V.BOM.02 


Zuwendungsrecht V.BOM.03 


Antrag 







8 Geschäftsanweisung Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III (BOM) 


Stand: Juli 2013 


Eine zunächst formlose Antragstellung ist im Antragsvordruck zu 
vermerken. 
 
Zunächst hat eine Prüfung des Antrages auf Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit zu erfolgen:  
 
Die Projektbeschreibung muss alle erforderlichen Angaben und 
Unterlagen enthalten, insbesondere auch zur Qualifikation des 
Personals. 
 
Im Finanzierungsplan (Vordruck BOM 1a) müssen alle erwarteten 
Einnahmen und Ausgaben aufgeführt sein, wobei alle 
Ausgabenansätze stichhaltig zu begründen und durch geeignete 
Unterlagen zu belegen sind. Die Angabe pauschalierter Ansätze ist 
nicht ausreichend. Dem Finanzierungsplan ist eine 
Kostenkalkulation beizulegen. Ein verbindlicher Vordruck wird nicht 
vorgegeben, da sich die Posten der Kalkulation aus der 
Maßnahmebeschreibung ergeben. Die Aufstellung muss jedoch 
plausibel, vollständig und rechnerisch richtig sein. 
 
Soweit eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, sind die sich 
daraus ergebenden Vorteile im Finanzierungsplan auszuweisen 
(Nr. 3.2.3 VV-BHO zu § 44). 
 
Bei fehlenden oder unklaren Angaben sind entsprechende 
Erläuterungen und Belege nachzufordern.  
 
Anschließend ist der Antrag inhaltlich zu prüfen.  
 
Die Maßnahmen müssen den Qualitätskriterien der Anlage 6 und 
den Vorgaben dieser GA (insbesondere zu den zulässigen 
Maßnahmeinhalten) entsprechen.  
 
Gemäß § 23 BHO muss ein erhebliches Interesse der BA an der 
Förderung bestehen. Das bedeutet, die Maßnahmen müssen 
erforderlich und geeignet sein, im konkreten Kontext das 
gesetzgeberische/geschäftspolitische Ziel zu erreichen, 
Schülerinnen und Schüler bereits frühzeitig im Berufswahlprozess 
zu unterstützen, um die Chancen beim Übergang von der Schule 
in Ausbildung/Studium zu verbessern. Sie müssen zusätzlich sein, 
d. h. über das (üblicherweise) insbesondere von Schulen und 
Berufsberatung bereitgestellte personale und mediale 
Berufsorientierungsangebot hinausgehen.  
 
Die geltend gemachten Aufwendungen müssen nach Art und 
Umfang erforderlich und angemessen sein, um die Maßnahmen 
durchzuführen. Die notwendigen Haushaltsmittel müssen seitens 
der BA vorhanden sein. 
 
Ausstattungsinvestitionen sind grundsätzlich mit Blick auf die 
begrenzte Maßnahmedauer nicht als wirtschaftlich anzusehen.  
 
Zuwendungen dürfen nur für noch nicht begonnene Vorhaben 
gewährt werden. Als Beginn des Vorhabens ist bereits der 
Abschluss von Kooperations- und Dienstleistungsverträgen zu 
sehen. Eine Förderung kann deshalb nicht erfolgen, wenn der 
Antragsteller schon  einen Vertrag mit dem  Maßnahmeträger über 


Antragsprüfung 
Schritt 1 


Schritt 2 







Geschäftsanweisung Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III (BOM) 9 


Stand: Juli 2013 


die Durchführung von Maßnahmen, die Gegenstand des Projektes 
sind, abgeschlossen hat.  
 
Das Ergebnis der Prüfung ist in einem aussagekräftigen Vermerk 
festzuhalten (VV-BHO Nr. 3.3 zu § 44). In dem Vermerk soll 
insbesondere auf die Notwendigkeit und die Angemessenheit der 
Zuwendung, den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben und 
die Sicherung der Gesamtfinanzierung eingegangen werden. 
Dargelegt werden muss auch das erhebliche Interesse der BA an 
der Förderung. Es ist der Vordruck „Antragsprüfungsvermerk 
BOM“ (BOM 2) zu verwenden. 
 
Gemäß VV-BHO Nr. 4.1 zu § 44 werden Zuwendungen durch 
schriftlichen Zuwendungsbescheid (Vordruck BOM 3) bewilligt. 
Ergänzend zu den in der VV-BHO vorgegebenen Inhalten muss 
der Zuwendungsbescheid zusätzlich Auflagen für den 
Zuwendungsempfänger u. a. hinsichtlich der Erfolgsbeobachtung 
und der Maßnahmeprüfung durch Mitarbeiter/innen der AA (RD) 
beinhalten.  
 
Die Zuwendungen sollen regelmäßig nur ausgezahlt werden, wenn 
der Zuwendungsbescheid bestandskräftig geworden ist; der 
Zuwendungsempfänger kann die Bestandkraft durch 
Rechtsbehelfsverzicht mit Vordruck BOM 3a herbeiführen (vgl. Nr. 
7.1 VV-BHO).  
 
Zahlungen sind nur aufgrund einer Mittelanforderung nach Nr. 1.4 
ANBest-P bzw. Nr. 1.3 ANBest-GK (Vordruck BOM 4) zu leisten; 
Daueranweisungen sind unzulässig. Bei Maßnahmen von kurzer 
Dauer kann eine Abrechnung auch nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises erfolgen, sofern der Zuwendungs-
empfänger auf eine Mittelanforderung verzichtet. 
 
Der hauptverantwortliche Zuwendungsempfänger ist laut Nr. 6 
ANBest-P bzw. ANBest-GK zu einem Verwendungsnachweis 
verpflichtet. Der Verwendungsnachweis besteht aus zwei Teilen, 
dem Sachbericht und dem zahlenmäßigen Nachweis und bezieht 
sich immer auf die Gesamtkosten der Maßnahme. Es ist der 
Vordruck „Verwendungsnachweis BOM“ (BOM 5) zu verwenden. 
 
Der Sachbericht hat Auskunft zu geben über das erzielte fachliche 
Ergebnis. Der zahlenmäßige Nachweis gibt Rechenschaft über die 
im Einzelnen angefallenen Einnahmen und Ausgaben des 
Zuwendungsempfängers. 
 
Dem Verwendungsnachweis von anderen Dritten als einer 
Gebietskörperschaft (einschl. Länder) ist gem. Nr. 6.2.2 ANBest-P 
eine tabellarische Belegübersicht beizufügen, in der die Ausgaben 
nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet werden 
(Belegliste).  
 
Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat in einem ersten 
Schritt regelmäßig innerhalb von drei Monaten (kursorische 
Prüfung) und in einem zweiten Schritt innerhalb von neun Monaten 
(vertiefte Prüfung) zu erfolgen. Dadurch kann frühzeitig festgestellt 
werden,  ob und in welchem  Umfang der mit der  Zuwendung ver- 


Antragsprüfungs-
vermerk 


Zuwendungsbescheid 


Rechtsbehelfsverzicht 


Mittelanforderung 


Verwendungs-
nachweis 


Prüfungsvermerk 
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folgte Zweck erreicht wurde. Die vertiefte Prüfung soll auf der 
Grundlage eines Stichprobenverfahrens durchgeführt werden. 
Umfang und Ergebnis der Prüfungen sind in einem 
Prüfungsvermerk niederzulegen (vgl. Nr. 11 VV-BHO zu § 44 in 
der Anlage 2). Die weiteren Vorgaben zur 
Verwendungsnachweisprüfung sind zu beachten (u. a. Nr. 11 VV-
BHO, Nr. 6 ANBest-P bzw. ANBest-GK). Es sind die Vordrucke 
„Verwendungsnachweisprüfungsvermerk BOM“ (BOM 6a und 6b) 
zu verwenden. 
 
Sind Zuwendungen zu erstatten, ist der Vordruck BOM 7 zu 
verwenden; auf die Verzinsung nach Nr. 8.4 der ANBest-P bzw. 
ANBest-GK ist zu achten. 
 
 
Die Maßnahme ist im Verfahrenszweig AMP zu erfassen. 
Bis Ende 2013 sind die Maßnahmen 


• der vertieften Berufsorientierung nach § 48 SGB III i.V.m. 
dem aufgehobenen Absatz 2 der Maßnahmeart BOM1 
zuzuordnen,  


• der vertieften Berufsorientierung nach § 48 SGB III i.V.m. 
dem aufgehobenen § 130 SGB III der Maßnahmeart 
BOM2 zuzuordnen.  


 
Alle Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III, die ab 
2014 neu beginnen, sind der Maßnahmeart BOM1 zuzuordnen.  
 
Als Anmeldebögen für die Teilnehmenden ist der als Anlage 5 
beigefügte Vordruck zu nutzen.  
 
Eine Erfassung von Sozialdaten der Teilnehmenden in den 
IT-Fachverfahren erfolgt nicht. Die Anmeldebögen verbleiben zu 
Prüfungszwecken beim Bildungsträger. Zur Erfassung der 
Teilnehmeranzahl erstellt der Bildungsträger Namenslisten mit 
Angaben des Geschlechts und des Zeitraums der individuellen 
Teilnahme. 
 
Bei Berufsorientierungsmaßnahmen werden die Teilnehmenden 
über die Maßnahmefinanzierung gefördert. Die Teilnehmenden 
nehmen insoweit Leistungen nach § 48 SGB III in Anspruch. Die 
Übermittlung der Daten ist deshalb im Sinne des 
Sozialdatenschutzes zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe 
erforderlich (§ 69 SGB X).  
 
Bei der Erfassung von Maßnahmen, die durch die BA über 
Zuwendungsrecht gefördert werden, ist im Pflichtfeld „Vergabenr.“ 
auf der Registerkarte „Maßnahme II“ der Begriff Zuwendung 
einzutragen. Hiermit wird die Forderung des 
Bundesrechnungshofes (BRH) erfüllt, zwischen Vergabe- und 
Zuwendungsmaßnahmen zu unterscheiden.  
 
Sofern ein Zuwendungsbescheid mehrere Maßnahmen enthält, 
sind diese jeweils gesondert in COSACH zu erfassen.  
  


Erstattungsbescheid 


Datenerfassung in den 
IT-Verfahren 


V.BOM.04 
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Für die Bewirtschaftung der Ausgaben gilt die Ermächtigungsart „c“ 
(vgl. HBest-Ermächtigungsarten).  
 
Die Ausgaben sind 2013 im ERP Modul PSCD wie folgt zu buchen 
(vgl. Kontierungshandbuch):  


• Maßnahmen nach § 48 SGB III 
(i.V.m. dem aufgehobenen Absatz 2) 
(vertiefte Berufsorientierung) 
(Hauptvorgang 2207, Teilvorgang 0007)  


• Maßnahmen nach § 48 SGB III 
i. V. m. (dem aufgehobenen) § 130 SGB III 
(erweiterte Berufsorientierung) 
(Hauptvorgang 2207, Teilvorgang 0008)  


 
Die Ausgaben sind ab 2014 im ERP Modul PSCD wie folgt zu 
buchen (vgl. Kontierungshandbuch):  


• Maßnahmen nach § 48 SGB III 
(Berufsorientierungsmaßnahmen) 
(Hauptvorgang 2207, Teilvorgang 0007)  


 
Für die Bindung von Haushaltsmitteln gelten die Weisungen der 
HBest (vgl. HBest-Bindung).  
 
Ausgabemittel (in ERP Zahlungsbudget) und 
Verpflichtungsermächtigungen (in ERP Verpflichtungsbudgets) 
sind für die gesamte Laufzeit des Vertrages entsprechend der 
vertraglichen Regelungen zu binden.  
 
Bei Bestellung von Maßnahmen (Auftragserteilung an das REZ) 
sind Mittelbindungen in Höhe des geschätzten Auftragswertes 
anzulegen. Nach Zuschlagserteilung sind die Mittelbindungen an 
das Ausschreibungsergebnis anzupassen.  
 
Mittelbindungen für 2013 sind im ERP Modul PSM bei folgenden 
Kontierungselementen (vgl. Kontierungshandbuch) zu erfassen:  


• Maßnahmen nach § 48 SGB III 
(i.V.m. dem aufgehobenen Absatz 2) 
(vertiefte Berufsorientierung)  
(Finanzposition 2-68511-00-3021)  


• Maßnahmen nach § 48 SGB III 
i. V. m. (dem aufgehobenen) § 130 SGB III 
(erweiterte Berufsorientierung) 
(Finanzposition 2-68511-00-3041) 


 
Mittelbindungen ab 2014 sind im ERP Modul PSM bei folgendem 
Kontierungselement (vgl. Kontierungshandbuch) zu erfassen:  


• Maßnahmen nach § 48 SGB III 
(Berufsorientierungsmaßnahmen) 
(Finanzposition 2-68511-00-3021) 


 
Zulässige Bindungen aus dem Sonderprogramm PSJ werden zum 
Jahreswechsel 2013/2014 zentral zu Lasten der Speziellen 
Maßnahmen für Jüngere umgebucht. 
 


Mittelbewirtschaftung /  
-überwachung 


V.BOM.05 
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Die zuständige AA (RD) hat für jede Maßnahme eine 
Maßnahmebetreuerin / einen Maßnahmebetreuer zu benennen. 
 
Die verfahrenstechnische Abwicklung der bewilligten Leistung 
obliegt dem zuständigen OS. Bei Maßnahmen einer RD muss ein 
OS bestimmt werden. 
 
Bei Maßnahmen, die durch die BA über Zuwendungsrecht 
gefördert werden, umfasst die Abwicklung im zuständigen OS: 


• Erstellen des Zuwendungsbescheides mit allen Anlagen 
und Nebenbestimmungen als bewilligende Stelle 


• Abrechnung aufgrund der Mittelanforderung(en) 
• verwaltungsmäßige Prüfung des Verwendungs-


nachweises; die Prüfung umfasst die 
verwaltungstechnischen Kontrolle des zahlenmäßigen 
Nachweises (Vordruck BOM 6b) 


 
Bei Zuwendungsmaßnahmen ist es Aufgabe der AA (RD), die 
Inhalte der Maßnahmen zu bestimmen und die Absprachen mit 
dem Kofinanzierer zu führen. Die AA (RD) 


• übermittelt dem Team AMDL beim zuständigen OS alle 
relevanten Informationen zur Erstellung des 
Zuwendungsbescheids und erstellt hierfür mit dem 
Vordruck BOM 2 den Antragsprüfungsvermerk. Dieser 
beinhaltet Informationen zu  


o Zusätzlichkeit, 
o erheblichem Interesse, 
o Qualitätskriterien, 
o den Vorgaben dieser GA (insbesondere zu den 


zulässigen Maßnahmeinhalten) sowie  
o die Prüfung der Haushaltsmittel und die 


Einschaltung des BfdH.  
 


• prüft den Verwendungsnachweis hinsichtlich der 
fachlichen Ergebniskontrolle auf der Grundlage des 
Sachberichts (Vordruck BOM 6a). 


 
 
Es ist eine Erfolgsbeobachtung durchzuführen. Art und Umfang 
muss der Dauer, Inhalt und Form der Maßnahme angemessen 
sein. Hierbei bieten sich z. B. an: 


• Teilnehmerbefragungen durch den Maßnahmeträger (zur 
Maßnahmeorganisation sowie zu den Maßnahmeinhalten) 


• Befragungen der Durchführenden  
• Einschätzung des Maßnahmeträgers zum Verlauf  
• Hospitationen der Beratungsfachkräfte 
• Informationen über die Konstanz der Teilnahme 
• Abschlussbericht des Maßnahmeträgers  


 
Desweiteren sind zur statistischen Erfassung der 
Teilnehmeranzahl spätestens drei Wochen nach Maßnahmeende 
Listen der Teilnehmenden mit Angabe des Geschlechts an den 
zuständigen OS zu übermitteln.  
 


Maßnahmebetreuung V.BOM.06 


Abwicklung der 
Leistungen 


Besonderheiten beim 
Zuwendungsrecht 
- OS 


- AA/RD 


V.BOM.07 Erfolgsbeobachtung 
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Bei Maßnahmen, die über fünf und mehr Wochen andauern, sind 
monatliche Bestandslisten bis spätestens zum 09. des 
Folgemonats zu übermitteln.  
 
Dies ist dem beauftragten Träger aufzugeben. Wenn die AA den 
Träger nicht selbst beauftragt, sondern sich an Maßnahmen Dritter 
finanziell beteiligt, so hat sie dem Zuwendungsempfänger 
entsprechende Auflagen zu machen. 
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Anlage 1 GA BOM Stand: Juli 2013 


Zusammenhang von Vergabe und Zuwendung bei 
Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III (BOM) 


 
 
 
 


BA ist Hauptverantwortlicher 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 


Kofinanzierer ist Hauptverantwortlicher 
 


 
    Antrag 
 
 
       Zuwendungsbescheid 
   (maximal 50% der Kosten) 
 
 
 
 


rechtsverbindliche Zusage der 
Kostenübernahme 


(mind. 50% der Kosten) 
 


   Maßnahmeträger 


Ausschreibung 
nach VOL/A 
 


BA Kofinanzierer BA Kofinanzierer 


    Maßnahmeträger 


Beauftragung im Rahmen 
der für den Kofinanzierer 
maßgeblichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen 


 


mit Trägerzulassung 
nach § 176 ff SGB III 


 


mit Trägerzulassung 
nach § 176 ff SGB III 





